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Vorbemerkungen. 

Die provisorische V erfassung Iler Republik l;at der konstituierenden Nationalversanunlung 
eine Lebensdauer von zwei Jahren gesetzt. Diese hätte sicherlich ausgereicht, wenn nicht die Friedens 
verhandlungen von Saint Germain unerwartet cine so nngebülrrlich lange Zeit (von Ende Mai bis Mitte 
September 1919) beansprucht · und das Inkrafttreten des Friedensvertrages his zur Stunde verzögert 
hätten. Österreich ist heute noch ein Staatswesen mit unfertigem Gebiet und ungewisser Staatsbürger 
schaft. Die Eiiwerlcilmng von Deutschwestungarn abzuwarten, geboten begreifliche Rücksichten und 
die Unsicherheit in der entscheidenden Staatsfrage, in Sachen des Anschlusses :m Deutschland, der 
eine andere Verfassung voraussetzt als die volle Selbständigkeit, nahm den Vorarbeiten die einheitliche 
und feste Richtung. So kommt es, daß <lie Nationalversammlung erst acht Monate vor ihrem gesetz 
lichen Ende zur Verfassungsarbeit gelangt, und dies, olme claf1 die eben erwähnten Voraussetzungen 
ihrer Gedeihlichkeit verbürgt sind. - 

Die Staatskanzlei hat allerdings in dieser langen Zeit nicht intlssig zugewartet. Schon vor 
seiner Abreise nach Saint Germain hat der Staatskanzlei· in seinem Amte die beiden Abteilungen des 
Verfassungsreform- und des Verwaltnngsreformclienstes eingerichtet und beide Dienste waren unab 
lässig an der Arbeit. AnHlffüeh seiner Abreise berief der Staatskanzler Professor Haus Kelsen, der 
seit den Novembertagen seinem Amte zugeteilt war und an der provisorischen Verfassung mitgearbeitet 
hatte, besprach mit ihm die Grundlinien eines Entwurfes unter Annahme von Voraussetzungen, wie 
sie im allgemeinen sich leider iii Saint Germain verwirklichen sollten, und gab ihm den Auftrag, 
vereint mit den Referenten der Staatskanzlei einen Entwurf fertigzustellen. Die Vorlagen gingen durch 
Kurier zwischen Wien und Saint Germain hin und her. Als der Kanzler nach der Zeichnung des Ver 
trages Mitte September wieder in Wien dauernden Aufenthalt nahm, lagen bereits die Entwürfe I. Lis V 
in der Staatskanzlei vor, _von denen jeder auf anderen politischen Voraussetzungen ruhte. Es galt 
darum vor· allem, diese selbst zu klären und aus diesem Gnmcle rollte der Kanzler in der ,, Wiener 
Abendpost" vom 13. September das Problem der Koalition selbst auf. Die Verfussuugsarbeiteu konnten 
nicht weiter geführt werden ohne vorangehende V ereinharnngcn der Koalition Uber die Richtlinien, 
welchen der Regierungsentwurf folgen sollte. 

Die Verhandlungen der Koalition fanden in der ersten Hälfte Oktober statt und ergaben ein 
ins Einzelne gehendes Programm, das im vorliegenden Gegellstanclc folgende Sätze enthielt: ' - - .. . 

,,Der Entwurf der neuen Verfassung ist möglichst schnell auszuarbeiten. Vor seiner Vorlegung 
. an _clic Nationalversammlung wird die Regierung zunftclist mit den beiden Parteien, dann mit den 
Landesregierungen Fühlung nehmen. In der Nationalversammhmg wird bei der Vorberatung desEnt 
wurfes ein Subkomitee ~cs V crfassungsansschusses Vertreter der Länder als Experten zuziehen. · Die neue V erfnssung wird Deutschösterreich" als Bundesstaat konstituieren. Dcutsch-W est 
ungarn wird als ein besonderes Land dem Bunde angehören. Die Kompetenzen des Bundes wer.clen · 
in der Verfassung taxativ aufgezählt werden. Ausschließlich · dem Bunde werden die auswärtige 
Politik, die Justizgesetzgebung (Zivil- und Strafrecht) und das Hecrwesen vorbehalten, außerdem die 
wirtschaftliche Gesetzgebung und Verwaltung, soweit dies die Einheit des Wirtschaftsgebietes ei· 
fordert, die Arbeiterschutzgesetzgebung, <lie Arbeiterversicherung, das Hochschulwesen. Der freie 
Gfüerverkehr innerhalb des Bundesgebietes m'uß gesichert werden. Die. Bundesgesetzgebung - bitt die 
Steuerquellen auf den Bund und die L:inder aufäuteilen. Andere Angelegenheiten, wie ,das Schul- , 
wesen und die Agrargesetzgebung, werden vom Bunde .nur durch. Rahmengesetze geregelt werden; 
deren nähere Durchführung den Ländern Uh erlassen. bleibt. Alle dem Bunde nicht vorbehaltenen An-. 
g~legenheiten fallen in die Kompetenz der Länder. Die Bundes,,erfassung wird iiberdies die G1;untl- , 
rechte der einzelnen Staatsblirger und Korporationen verbUrgen. , 

Das V crhiiltnis von Kirche und Staat einschließlich der. Ehegesetzgebung ist im Rahmen 
der Y erfassung grundsiltzlich zu re~eln. So lange . das bisherige Verhiiltnis fortbesteht, sin cl bei 
kUnftigcn Gehaltsaufbesserungeh für, die Staatsangestellten auch · die Seelsorger ~ler katholischen, 
evangelischen mul altk~tholischen Ko11fession zu b'crllcksicbtigen. 
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Die Gcsctzgehnng Iles Bundes wird durch die N:ttionalrnrs:unmlung und durch einen Bundesrat 
am:geiibt. Es besteht Einverständnis darüber, ·daß der Entwurf der Staatskanzlei bezligliclt der Zu 
sammensetzung und der Aufgaben des Bundesrates das Beispiel des deutschen Reichsrates nachahmen 
soll. Wenn der Hundesrat einem von der Nationalversammlung beschlossenen Gesetz nicht zustimmt, . 
soll der Volksentscheid eingeholt werden. Aber auch für andere Fällo ist die unmittelbare Gesetz- 

.· gelrnng durch das Volk (Iieferendum und Initiative) vorzusehen. Bezliglich der J'riifli<lenü;chart soll 
der Entwurf der Staatskanzlei bei der gegenwiirtigen Ordnung bleiben. 

Gleichzeitig mit der Verfassungsreform ist die Reform der Verwaltung durchzuführen. Die 
politischen Behörden erster Instanz sind so schnell und so vollständig als m1iglich zu demokratisieren. 
Das Polizeistrafverfahren ist möglichst schnell neu zu gestalten. Im Interesse des Ahbuues des üher 
miifügcn Beamtenstandes ist die vollständige FreizUgigkeit der Beamten sicherzustellen. Die Schaffung 
einer instanzmäßigen Vcrwaltnngsrechtspflcgc nach preußischem V 01:!Jild ist ein· integrierender Be 
standteil der Verfassungsreform. 

Das Mißtrauen der Bevölkerung zu der burenukratisehen V erwaltungsorganisntion lrat 11mm 
geflihrt, daß die nach dem Umsturz entstandenen Hiteorganis:ttionen in die Verwnltmrgstiitigkeit ein 
gegriffen und ~iederholt versucht haben, selbst cine Tätigkeit zu entfalten, die nach dem Gesetz nur 
den staatlichen und den uutonomen Behörden zusteht. Diese Tatsache hat in .vielen Fällen bedenk 
liche MiJ1stlirnle zur Folge gehabt. Staatsgrnndgesetzlich gewährleistete Hechte, insbesondere das · 
Hausreclrt, Hind verletzt worden. Lokale Hiitcorganisationcn haben Ahsperrungsmaßregeln und Be 
schlagnahmou auf eigene Faust verfllgt und durchgeführt, wodurch in vielen Fällen der Erniihrungs 
dienst behindert und.insbesondere die Lelrenamittelznfuhr in die großen Städte und Industriegebiete, 
vor allem nach Wien, erschwert wurde. Solche Mißstände können nur dadurch wirksam bekiimpft 
werden, daß ihre eigentlichste Ursache, nämlich ,las Mißtrauen der Bevölkerung gegen die bureau, 
krntisehe Verwaltungsorganisation; überwunden wird, Dies erfordert einerseits die schleunigste De 
mokratisierung der politischen Bohördou erster Instanz, anderseits die Hernnziehung vim V ertrane11s 
männeru der einzelnen Bevölkerungskreise als Hilfsorgane der staatlichen V erwaltuug zu der unmittel 
baren Verwnltuugstätigkeit. Einzelne V ersncl1c solcher Art sind hereits gemaclrt worden, sic lrahen 
gezeigt, daß auf <1iese Weise der gifer der wwlt Betätigung in der Verwaltung 1lrfü1genden gesell 
schaftlichen Kräfte im Interesse ,ler Allge111cinheit verwertet, die G~sctzlichkeit der Verwaltung 
wiederl1erge;,tcHt und 1las Vertrauen der Hcviilkerung zu 1lcr Venvaltnng. gestärkt werden kann." 

Zugleich wnrdc · besel1lossen, . Professor l\fayr zum Staah;;selfrefür , ohne Staaümiut, mit dem 
besondere,; Anftr~g, :tll der Verf:ts:,;nngfl- 1111'1 Yenvaltnngsrcform mitzuarbeit.cn, Zll bestellen. Diese. 
Betr:umng crsehien inshcsolt(lcre :urn einem Grnn<le . erwlinsclit. Wilhrend, die f<ozialilemob-atische. 
Partei sielt von Anbeginn an libcr ihre Stcl11111g in <ler V erfassnngsfrage ,lurclrans klar war 1ind bis 
auf Einzelheiten Ub~r ,las anznstrehel](]c Ziel auch einl1eitlich dachte, wichen die Auffass1111ge11 inner 
halb der christlichsozialen J)artei in lmntestcr l\fa1111igfaltigkeit voneinander ah. Die.,e Partei ersehien 
in Wien gcmiißigt zentmlistiscl, 111Hl der 'l'rei11111ng WicnR .nmi Lande al,hoW, in Nie<lerüsterrcicli zu 

. dieser 'l're11111mg entschlossen, sonst jedoch gerniifügt autonomistisch, in Oberiistcrreich 1111,J Ste.iennark 
entschlossen autonomistisch, in Kliruten und Salzbi1rg föderalistisch, in 'l'irol separatistisch und in 
Vorarlberg direkt a!Jfallhereit. · Vorweg,war klar, ,laß, wenn diese Gcgensiitze nichtzimiiclrst inner 
halb der Partei seihst zum Ausgleich kiimen, sie flir die Aufgaben einer Staats- nr11l lfogienmgspartei 
nicht tragfähig ,värc: Staatssekrefür l\fayr fiel die schwierige Funktion zu, rnrerst ,liese Widersprliehe 
innerhalb der einen Koalitionspartei auszugleichen mfrl sie auf eine mittlere Linie zusammenzuflihrcn, 
damit sodann von dieser Linie aus Vereinhanmgen 1i1it <ler anileren Partei miiglich werden .. Staats 
sekreÜir Mayr führte _zunächst die christlichsozialen urHl großdeutschen Vertreter der Län11er in Salz- . 
burg zllsammen - aus den vorgeführten Qriindcn ein bedeutsamer Erfolg aucli für die Hepuhlik - 
un<1 in Linz griffen · auch ·die .sozialdemokratischen Ländervertreter ein. So wurden - nicht etwa 
gegen deu Willen; sondern mit Vo_rwissen des Kan~lers und unter g·cistiger Anleitung durch den 
V erfassung.~reforindienst _;;_ die Parteiauffassungen in beillen Lagern soweit geklärt, daß sich die 
Parteien in Linz hauptsächlich um zwei Entwlirfe grnppierten, die Ohristlichsozialen um den zweiten 
Entwurf Mayr und die Sozfaldemokraten der Liinder um· den Entwurf Danneberg. 

Daß die Linzer Konferenz zn positiven V creinbarungen nicht fllhrenkonnte, war zu erwarten, 
denn wc!1er,der eine noch der andere Teil hatte hiezu, die Vollmacht oder die politische Autorität. ·Ihr 
nicht geringer Gewinn aber liegt in der inncrti Ralliicrung der Parteien selbst, in,dcr so bewirkten 
Kliirung- von his dahin ganz chaotischen Auffassungen' uncl in der Ausschließung der z·ai1lreichen 

.'primitiven Mißverständnisse und Vorurteile, wie etwa, tlaß !lie Sozialdemokraten den Zentralismus 
1111<1 · die Diktatur,· und d~ß die Ohristliehsozialcn den Separatismus, umt· die Wirtschaftsanarchie 
wotlcn., Bcj. <lern· von lange he1; ithc.rlicferten, ui111 in jiingstei· Zeit fleißig gcniihrtcn Mißtrauen. der 

.. Lli'nder gegen die zentralistische Bm·e~ukratic in, Wien war ein andere~ Weg zur Klärung als der von 
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unten anf nnd Yon innenheraus nieht;_rat.sam nnd dieser rler Demokratie nugemesscne ,Yeg hat auch 
zu dem Ziele geführt, rler breitesten Offontlichkeit beider Parteien cine feste Orientierung zu gehen. 

Selbstverstitndlich konnten (lie zwei Hcichsparteileitnngen (lie Entwlirfe JHayr und Daune 
Jierg*) nicht einfach übernehmen, schon 11111 sich für <lie abscbließcnden Verhandlungen nicht w 
präjndiziereu, wohl aber hot en sic eine vorzügliche Unterlage für die V erhnndluugen, die sofort nach 
Linz zwischen dem Kanzler, dem Vizekanzler und Staatssekretilr Mayr unter ständigem Beirat 
Professor Kelsens in der Staatskanzlei stattfanden und am 8. Juni zum Abschluf! kamen. Der nach 
folgende Entwurf enthält <las Ergebnis dieser Vereinbarungen. gr war bestimmt, einerseits dem 
Koalitionskomitee, anderseits den Lnndesrcgieruugcn vorgelegt zu werden, Soweit ein einheitlicher 
Text vereinbart oder wenigstens rorHlnfig· augenonuuen wurde - Vorbehalte wurden da und dort 
wohl noch gemacht, zuweilen bloß in der Stilisierung - erscheint der betreffende Artikel nur in einer 
Fassung. Hiebei sei ausdrücklich hervorgehoben, daJ~ diese Fassung somit weder jene der Christlich 
sozialen, noch jene der Sozialdemokraten, sondern schon Kompromißfassung ist und nunmehr, da die 
Koalition gelöst ist, weder die cine noch die andere Partei bindet. Wo eine Vereinbarung nicht 
gelang, sind beide Fassungen nebeneinander gestellt. So gibt der Entwurf ein anschauliches Bild, • 
wie weit die Arbeit gediehen und in welchen Punkten sie offengeblieben ist. Win1 die Aufgabe fort 
geführt, so kann sie· sich auf die Nehencinanderstellnngen beschränken. Ehen diese Punkte zu 
bereinigen, wäre Sache des Koalitionskomitees gewesen. 

Wer die Unterlagen, die Entwürfe :Mayr und Danneberg, mit dieser Vorlagevergleicht, wird 
beäcntsame Änderungen im System wie in der Ausführung wahrnehmen. Das erste und zweite Haupt 
stuck sind umgearbeitet, das fünfte Hauptstuck über die Gemeinden ist neu, das Hauptstuck Uher die 
Grundrechte ist besser gegliedert. V 011

4
• diesen Änclerungen sind zahlreiche vereinbart, das fünfte 

Ilauptstück Uber die Gemeinden ist allerdings in vollem Umfang von christlichsozialcr Seite abgelehnt. 
Im ganzen ist der bundesstaatliche Charakter der Republik reiner herausgearbeitet und besser zur 

Geltung gebracht als in Linz. 

*) Siu sind der Kürze halber so hozoichnot, weil sie in Linz von diesen beidcu Persönlichkeiten vorgelegt 

und vertreten wurden. 
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Entwurf_ 
einer österreichiachen Verfassung.~) 

Erstes Hauptstück, · 

Die grundlegenden Einrichtungen Österreichs. 
· Erster Abschnitt. 

' Der Bund. Has· Bnndesgeblet und dus Bundesvolk. 

Art. 1. ·, 
1. Österreich ist eine demokratische Republik. 
2. Alle öffentlichen Gewalten werden vom 

Volke eingesetzt und in · seinem Namen an:-1geii])t. · . 

Art. 2 . 
. Die Iiep11bliki1sterniich ist ein freier Bundes- _ 

_ staat. Der Bund wird gebildet durch die selbst 
. sfändigen Cänder: Burgenland, Kärnten, Nieder 

. östeneich,. Oberösterreich, Sal~bn;·g, Steiermark, 
1.'irol, Vo1·arlber_g lind Wien (Bundesllinder). 

Art. 3. 
1. Die Ü11ndesländer bil<ien ;·~msnmmen das 

Bundesgebiet. Es steht U:nter dem .Schutze des 
Bu.n<les. · . . ' . 

. . 2. Än~ernngen der ·B11n;lesg1;~nze 'erfolgei1, 2. Eine 'fn_~lernng. des . Bundesgebietes, die' 
soweit sie ~1icht durch Staatsverträrre ' unmittelbar zngleich eine Anderung · eines Laric1esgebietes ist 
'... . . . . . . t, . . . . ... ., .. · • ' 

herbeigeführt werden, · durch ~nndes,;erfas;;;urig•s..: _. ebenso· die Anderung einerLandesgrenze innerhalb . 
gesetz. · de~ J{undesgebietes kam1.-,. abgesehen von Friedens- . , , 

verträg~11 . -:-· nur. durch, übereinstimmende ···v~r- . 
fassungsgesetee des Bundes und jenes Lande~ er 

_ folgen,·':desseu \Gehiet·eine Än~ermig erfährt.--· 
. 3. FHllt weg. , . . .- . 

r,' 

. 3. Änderungep der Landesgrenzen. inn~rhalb 
des 'Bundesgebietes können entweder: durch Bundes- 

I . , . - . . , 

.. , : :x:) · Der .Text 'gibt; die. auf Grund der' teilweise 'abweicl1cnde11 Parteientwürfe !fayr 1111d 
1>i:0111Ww_ege. vereinbarte Fassung .. Wo cine'. V cr'eiuba~ung 'nicht g~Iaug, sind Z\VOi 
die Fassung Renner, rechts dio Fassung Mayr. 

,. . ,· '_-- . , . ·._' .. 
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verfassungsgesetze orler durch übereinstimmende 
einfache· Gesetze des Btmdes 'und der Bundes 
Hinder, deren Gebiet eine .t\.ndernng erfahren soll, 
vorgenommen werden, 

4. ·wächst der Republik ein Gebiet zu, das 
geschichtlich zu einem Bundeslande gehfüt hat, so - 

. wird es diesem Laude einverleibt. 

Art. 4. 
1.. Wenn Gemei11den, deren Einwohner - die 

:Mehrheit i11 einem zusamtnenhängenden Gebiete 
bilden, 'es beantragen, hat in diesem Gebiete· eine 
Volksabstimmung darüber stattzufinden, ob es in 
ein anderes-Bundesland einverleibt werden oder ein 
neues Bundesland bilden 'soll. 

· 2_. Entscheidet - die Volksabstimmung mit ab 
soluter Mehrheit· der giltig abgegebenen Stimmen 
fur die Einv~rleibung in das angrenzende Bundes 
land, darin vollziehen die Gebietsänderung über 
einstimmende einfache Gesetze des - Blindes und des 
.a;1grenzende11 Landes: entscheidet die Volksab 
stimrnung · für die Bildung eines neuen Landes, 
dann wird dieses .durch einfaches Bundesgesetz ein- 

- gerichtet .• 
3. - ·Über Streitigkeiten, - die aus der Aus-. 

einandersetsung zwischen, Bundeslän<leri1 · über 
' . '• I 

Gebietsänderungen entstehen, -entsclieidet der Ver- _ 
fassungsgerichtshof. 

Fiillt weg. 
Art. 4. 

- -·.'21 
-:j 
·j 

- 'j 

J . 1 --, 

Art. 5. 
1. Das Bundesgebiet -bildet ein einheitliches 

Wiihrungs-, _\V:irtschafts- und Zollgebiet. _ _ 
;2. Innerhalb der Grenzen des Bundes dürfen 

k-einerlei Zwischenz~llinienoder sonstige11 Verkehrs- 
besöhränkunsren errichtet. werde~. . 

; > .. ' ·, .0 .. ;' .. ' 

Art. 6; 
. . , ... 

'L ,Jeder Landesbürger ist Angel_1öriger 'des 
Bundes. . 

2. Die Landesbürgerschaft ist an'clie Heiniats-· 
b~rechtigung m der Gemeinde eines Laudes ge 
bunden. 

-Art.-7. 
_ Jed~r Bundesangehörige hat in jedem La.nde : 

des Bundes die gleichen Rechte und Pflichten wie _ 
die .Bürger, des L;:ndes s'elbst. 

Ait. 8. 
_ - L Alle .Bundesangehöfigen sind ·v6r dein' Ge:. - 

_se_tze glei~h. Vorrechte der.Geburt, .de~ Standes und 
des Beke~11tnisses ·siri<l für i_mm~r ·misgeschlossen. 
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2. Die polifo;chon Hechte und Freiheiten des 
Volkes sind durch die Bundesverfassung gewiihr 
leistet. Ihrem Schutze dient der Verfassungs 
gerichtshof. 

Art. 9. 
Die deutsche Sprache ist, unbeschadet der den 

sprach lichen Minrlerheiten gesetzlich eingeräumten 
Rechte, die Stantssprache der Republik. 

' 

zweiter Abschnitt. 

Von der öffentlichen Gewalt in der Republlk. 

Art. 10. Art. 10. 
Das Volk überträgt die öffentliche Gewalt ge 

mäß den Bestimmungen diPHCI' Verfassung auf den 
Bund .oder die Bun<lesHindrr oder nach Maßgabe 
der Bundes- und Landesgesetze auf die'Gemeinden. 

Die öffentliche Gewalt wird g(•mli.ß den Be 
stimmungen dieser Verfassung auf den Bund und 
die Bundesländer übertragen. 

Art. 11. 
, 1. Der oberste Träger der öffentlichen Gewalt 

der Republik ist. die Buurlosvei-snmmlung, die nach 
außen durch den von ihr gew:ihlten Bundespräsi 
denten vertreten und verkörpert wird. 

2. Die Bnndesversammlüng·besteht aus ei;1em 
Volkshaus, dem .Bundestag. und ans einem Länder 
haus, dem Bundesrat, Die zwei Hltuser der Bundes 
versammlung tagen mit Ausnahme der in der. Ver 
fassung ansdrücklich vorgesehenen Fälle nbge 
sondert voneinander. 

l ....... , 

Art. 12. 
L 'Die gesetzgebende Gewnlt wird durch Ver 

tretungcn des Volkes ausgeil ht, welche - wie alle 
allgemeinen öffentlichen Vertretungskörper der Re 
publik- auf Grund des gleichen und geheimen 
Stimmrechtes von allen erwachsenen l\Ilinnern und 
Frauen gewählt werden. 

2. Die Volksvertreter -könuen wegen ihrer 
Abstimmungen überhaupt nicht, wegen der in Aus 
übung ihres Berufes getanen Äußerungen nur von 
dem Hause, dem sie angehören, zur V crai1twortu ng 
gezogen werden. Außerdem dürfen sic nur unter 
den durch ~u'ndesverfassungsgesetz bestimmten Be 
dingungen behördlich verfolgt werden. (Immunität.) 

3. Die gesetzgebende Gewalt ist zum Teile 
dem Bunde, zum Teile den ß11ndeslit;1dern Uber 
.tragen. 

-Art, 13. 
, 1. Das gesetzgebende Organ des Bundes ist der 

Bundestag, den das ganze Bundesvolk direkt wählt. 

j 
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Er iibt <lie Hnndesgesetsgebung in Gemeinschaft 
mit dem Bundesrate· ans, dessen Mitglieder von den 
Landtagen gewählt werden. 

2. Das gesetzgebende Organ der Länder sind 
die Landtag«, die vom Volk direkt gew1ihlt werden. 

Art .. 14. 
1. Mit dem Vollzurro der Gesetze sind Volks- , 0 

, ·beau ftmgte betraut, die auf jederzeitigen · ,Viclerruf 
von den Volksvertretungen bestellt werden, diesen 
unmittelbar und vor dem Verfassungsgerichtshof 
verantwortlich sind. Ist ein Volksvertreter zum 
Volksbeauftragten bestellt, so ruht seine Immunität. 

2. An. der Vollzngsgewalt nehmen 'nnch ~[aß 
gnbe dieser Verfassung der Bund und die Bundes 
·l:inder und auf Grnnd der. Bundes- und Landes 
gesetze die Gemeinden teil. 

- 
2. An der Vollzugsgewalt nehmen nach l\la_ß.:.. 

gahe <lei: Verfassung der Bund und die Bnndeslände~· 
teil. 

Art. 15. 
1.- Die vom Bunde oder den Bundesländern 

., , . 
'angestellten, an dem Vollzuge 'der Gesetze mit- 
wirkenden Bediensteten· <lei· Republik (Beamte, 
Diener) sind von den Volksbeauftragten oder in 

_ deren Auftrng e;nam{t; sie leisten den Eid auf die 
Verfassung, sind an die Weisungen der. Volks 
beauftragten gebunden und diesen verautwortlich 
(Diensthoheit). 

2. Die Bediensteten der Republik sind grund 
sHtzlich auf Lebenszeit berufen, IhrDienstverhultui s 
zum Bumi odei· zu den Bur;desliinclerri einschließlich 
ihrer Besoldung ist gmietzlich_gereg~lt (Pragmatik) . 

. Inwieweit zur Ifogelnng des Dienstverhttltnissas 
Personalvertretungen herangezogen werden, wird 
durch Bundesgesetz geregelt. 

, · 3. Ü~s Vertragsvcrhitltnis der sonst he 
schüftigten Hilfskräfte ist nach den Bestimnrnnge n 
des 'hiirgerlichen Rechtes zu beurteilen. 

Art. lG . 
. l. Das vollziehende , Organ .des Bundes . sind 

der BnndesprUsident und die Bundesregierung. 
· 2. Der Bundespräsident wird von der Bundes 

versammlung bestellt und ist der oberste Volks 
. beauftragte der Republik. __ 

3. Die Bundesregierung ~vird vom Bundes tng 
bestellt und besteht aus dem Bundeskanzler, seinem 
Stellvertreter (Vizekanzler) und den Bundes 

, ministern. 
_ 4. Die den einzelnen Mitgliedern der Bundes 

regierung zustehenden Aufträge und Vollniachten 
. (Kompetenz)· werden ··durch Bundesgesetze be- , 

. , stimmt und abgegrenzt., - 

3. Die Bundesregierung wird _von der Bundes" 
versamrrilnng gewählt u~d besteht aus dem Bundes-._ 
kanzler, seinem Stellvertreter (Vizekanzler) und den " ·. 

. Bundes,ministern. 



Art. 17. 

1. Das vollziehende Orgnn der l lundcsländer 
sind die ,,011 den Landtagen bestellten Landes 
regiernngcn. Sic bestehen aus dem Lanrleshuupt- 
1rn111u 1 dessen Stellvertreter 1111<1 einer ange111esseneü 
Zahl von weiteren Mitgliedern. 

2. Die Auftrüge nurl Vollmachten der Mit 
o·liecler der Lapdesregiern11g regelt ein . Landes- 
o ' 
gesetz. 

' -· 

Art. 18. 
, 1. Die Bundcereg iernug vollzieht ihre Aufträge 

entweder direkt durch Bundeshehöl'den, Bundes 
ämter und Bundesanstalten (unmittld~are Bundes 
verwaltung) oder vermittels der Landesregierung 
und deren Organe (mittelbare Bundesverwaltung, 
Landesverwaltung in Bundesauftrag). 

2. Soweit die Landesorgane Bundesangelegeu 
·. heite1i führen, sind sie unmittelbar an die Weisungen· 
der- Bundesregierung gebu~1d~n 'u11d dieser verant 
wortlich. 

Art. 19. . Art. 19. • • l 
1. Die Gemeinden führen jene Angelegeuheiten, 

welche ihnen wegen ihrer örtlichen Natur vorbe 
halten sind, selbständig, (Vorbehaltene Gemeinde 
sachen.) 

\ 
2. Sonst haben sie die Bundes- und I .... nudes- 

gesetze nach den \Veisungen ihrerLandesregierung 
zu vollziehen und unterstehen deren Aufsicht (Ge 

. meindeverwaltung 1m Auffrng des Bundes odel' 
Laudes). 

nuu weg. 

Art. 20. 
l. Alle Gerichtsbarkeit ist dem Bunde, vorbe 

halten, sie ist von der Vollzugsgewalt getrennt und 
wird durch unabhünvice Gerichte auszeübt 

I • b t, . b • , 

2. Die Richter sind auf Lebenszeit ernannt und 
nur vor Gerichten ihres Standes verantwort iich. 

Art. 21. 
L Wer durch schuldhafte, rcchtswirlrige Aus 

, ii bung der . öffentlichen Gewalt Schaden· erlei~let, 
hat inspruch auf Entschlidigung gegc•n den Bund 
.orler das Land, durch dessen Orzan der Schaden . ::, . 
zugefügt wurde .. · · 

2. Die nähere Regelnng erfolgt durch Bundes 
gesetz. Dieses setzt auch fest.. unter welchen V or 
anssetzuugen eiyi Rii.ckgriffsrecht gegen das schuld 
tragende. Organ zulässig ist, 

) 
. ; 



Art. 22. 
Sämtliche Behörden und .Amter der Republik 

sind im' Rahmen ihrer geset~lichen Befugnisse zur 
wechselseitigen Hilfeleistung verpflichtet. 

Art. 23. 
,1. Die Bundesversammlung entscheidet über 

Krieg und Frieden und verfügt über die bewaffnete 
Macht der Republik. . 

2. Jeder wehrfähige Bundesangehörige ist ver 
pflichtet,· nach den Anordnungen der Bundesver 
sammlung an der Verteidigung der Republik wider 
den ins Land· fallenden Feind teilzunehmen. 

3. Auf dem Bundesgebiete ist außer den zu 
ständigen Bundesbehörden riiernnnd befugt, eine 
bewaffnete Macht zu werden, zu halten oder zu 

• verwenden. 

2. und 3. fiillt weg .. 

A~t. 24. 
· 1. Die Republik Österreich ist bereit, dem 

Völkerbund als freies Mitglied beizutreten und sich 
den yon ihm geschaffenen Einrichtungen z11 unter 
stellen. 

2. Die allgemejn anerkannten .Regeln des . 
Völkerrechtes gelten als Bestandteil des Bundes 

. rechtes. 
3. Die . Vertretung der Republik vor .dem 

Völkerbunde und gegeniiber den anderen Staaten 
und der ·Abschluß von Stantsverträgen sind aus 
schließlich Sache des Bundes. 

1: Fullt weg .. 

Art. 23. 

.\· 

Dritter Abschnitt. 

Ille Verteilung der Gesetzgebungs- und Vollzugsgewalt. 

Art. 25. 
Bundessache ist die Gesetzgebung und Voll 

ziehung in folgenden Angelegenheiten: 
1. Bundesverfassung und_Verfassungsgerichts 

-barkeit. -· Einrichtung der Bundesgesetzgebung - 
Gesamtorganisnrion der Behörden der Republ_ik 
einschließlich des Dienstverhältnisses der öffe'nt- 

' lichen Bediensteten und des Disziplinarrechtes. (Prag 
matik), Einrichtung der Ämter und Anstalten des 
Bundes. - Die Verwaltungsgerichtsbarkeit.--. Die 
Hilfsmittal der_ öffentlichen Verwaltung wie die 
Statistik, soweit sie nicht den Interessen- eines ein 
zelnen Bundeslandes dient, einschließlich der Volks 
zählung; der Berufs- und B~triebsstatistik und der 
Viehzählung; die Regelung des wissenschaftlichen . 
und fachtechnischen Archiv-und Bibliotheksdienstes. 

Art. 25. 
Bundessache. ist die -Gesetzgebung und Voll- , 

· ziehung infolgenden Angelegenheiten: .. 
die Bundesverfassung und die Verfassung~~ · 

gerichtsbarkeit; die Organisat-ion der Bundesbc'..- - · 
hörd en und das Die;11strecht der Bundesangestellten: 
einschließlich der Hegel11ng des im Einveruehmen - 

· mit, dem in Betracht' kommenden. Land zu voll 
ziehendeu Wechsels zwischen Bund- und Landes-. ,~: 
dienst; das Volkszählungswesen -sowie die so·nst,ige_' · 
Statistik, soweit sie nicht nur den Interessen eineS·" 
einzelnen Landes dient; die. Regelung· des wiss;n7 _:.:. 

.· schaftlicheu und faolitechnischen Archiv-und Biblio:.-. 
theks-dien~tes; , , 



. ' 
2. Die a11swHrtigen Angelegenheiten mit Ein 

schluß der politischen unrl wirtschaftlicher, Vc)r 
. tretung der Rcpn blik gegen ii her dem A usland, ms 
. hesonders der Abschluß aller Staatsvertrüge. 

ß. Das Heerwesen mit ginsehluß der Kricgs-: 
schadenangelege11heite11. 

4. Die Bundesfinanzen, insbesondere die öffent 
lichen Abgaben, die ausschließlich oder teilweise 
für den Bund .einzuheben sind; das Mouopolwescn ; 

- · die Regelung, . welche Abgaben dem Bunde, den 
Ländern und Gemeinden zustehen j : die Regelung· 
der Anteilnahme der Länder und Gemeinden an den 
Eirn~ahrnen des Bundes und die Regelung der Bei 
träge und Zuscl~iisse ans Bundesmitteln z~. den Aus 
gaben der Länder und Gemeinden. 

.5. Staats- un·d Sicherheitspolizei mit Ausnahme 
,der Ortspolizei, Gendarmerie. - Staatsbürgerschuft 
und Heirnntsrecht ; Personenstand~angelegenheiten . 
- Verei

0

ns- und Versammlungswesen, Presse. - 
Fonds- und Stiftnngswesen, soweit es sich um Stif 
tungen und Fonds handelt, die nach ihren Zwecken 
über den Interessen bereich eines Landes hinaus 
gehen. 

2. die auswärtigen Angelegenheiten mit Ein 
schluß der politischen und wirtschaftlichen Ver 
tretung _gcgenUbcr dem Auslande, insbesondere der 
Abschluß aller StaatsvertrUge; die Grenzvennarkung; 
die H:egelung des Waren-· und· Viehverkehres mit 
dem Auslande; das Zollwesen; 

, 3. die militärischen Angeh::genheiten mit Ein 
schluß der Kriegsschadenangelegenheiten; 

4. die Bundesfinanzen, insbesondere die öffent- 
, lichen Abgaben: die ausschließlich oder teilweise 
for den Bund einzuheben sind; das Monopolwesen ; 
die Regelung, welche Abgaben dem Bunde und 
den Ländern zustehen; die Regelung der Anteil 
nah me der Länder an den Einnahmen des Bundes 
und die Regelung der Beiträge und Zuschüsse aus 
Bundesmitteln ·zu_ den Ausgaben der Länder; 

I 

I 
G. Zivil- ·und Strafrecht, Zivil- und Straf- · 

'gerichtsbarkeit, einschließlich des Verwaltuncsstraf- . b 

rechtes." soweit dessen Auwcudunrr dem Bunde zu- - M . , . 

steht. Die Enteig111111g. Die Angelegenheiten der 
Notare und Rechtsanwälte sowie verwnndter Berufe. ~ . . , ' 

I--•·• 

7. Auf dem Gebiete der Erziehung nnrl des 
Unterrichts, des Kultus und der Kunstpflege: Die 
allgemeinen und fachlichen Hoch- und Mittelschulen, 
die Akadernien ; die· Aufsicht über das gesamte 
Schul- und Erziehungswesen; . künsterische und 
wissenschaftliche Sammlungen, sowie überhaupt 
die, allgemeine Pflege yon Kunst und Wissenschaft; 
das Volksbi\dungswe_sen; Denkmalschutz. Das 
Kultuswesen. 

5. die innere Einrichtung, Ausri.istung und Aus 
bildung der Gendarmerie einschließlich der Dienst 
vorschriften, dasVerfügungsrecht überdie Gendar- 

. · merie, jedoch nur insoweit, als es sich bei Notstand 
und U nruhen um die zeitweilige Verwendung von 
Teilen der Gendarmerie außerhalb des Landes 
bereiches handelt; die . Sicherheitspolizei- in .· der 
Bundeshauptstadt Wien und in den Landeshaupt- 

. städten ; die Regelung und Überwachung des Ein 
trittes in das Bundesgebiet und des ·Austrittes aus 
diesem; das Ein- und Auswanderungswesen, die 
Abschiebung, Abschaffung, Ausweisung 'und Aus 
lieferung aus dem Bundesgebiet, sowie die Durch 
lieferung; das Stiftungs- und Fondswesen, soweit es 
sich · u~1 Stiftungen und Fonds handelt, die nach 
ihren Zwecken über den Interessenbereich eines 
Landes hinausgehen und , nicht schon bisher von 
den Ländern autonom verwaltet wurden; 

G. das Zivil~ und Strafrechtswesen einschließ 
lich des Verwaltungsstrafrechtes in Angelegenheiten, 
deren Vollziehung dem Bunde zusteht; · die Ver 
\valt1:111gsgerichtsharkeit; die .Enteign~ng. so"'.eit sie 
nicht Angelegenheiten betrifft, die in dEm Wirknngs 
kreis dei~ Liinder ·fallen; die Angelegenheiten dei: 
Notare, der Rechtsanwliltq und verwandter Berufe; 

, 7. das Hochschulwesen; die fachlichen Zentral 
lehranstalten; die Angelegenheiten der kiinstlerischen 

· und wissensch~ftlichen Sammlungen und Einrich 
tungen; den Denkmalsclrntz; die Angelegenheiten 
des Kultus; 

I. 
I 
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8. Auf dem Gebiete des Bergbaues.jlor. Land 
und Forstwirtschaft: D11s Bergwesen, die Forst 
wirtschaft, einschließlich des 'I'riftwesens, Tier 
seuchenbekämpfung. Dm, Wasserredit. 

8. rlns Bergwesen; die Ausführung der. Re 
gulie1;ung und die Iustandhnltuug der schiffbaren · 
und flößbaren Gewässer, dann solcher Gey'irässei~, _· 
welche die Grenze gegen das Ausland oder zwi~cl:i~n·· · 
Litndern bilden oder die zwei oder mehrere LHnd~r 
.durchfließen, den Bau derjenigen Wasserstraflen~. · . 
die das Inland mit dem Ausland oder die mehrere. 
i...än.der verbinden; die Bekämpfung iibertrai~a';.~1: · 
Krankheiten von Tieren ; .. 

9. Auf dem Gebiete von Industrie und Gewerbe: 9. das Gewerbewesen,·die öffentlichen Age~ti_en 
Allgemeine Gewerbeordnung. - pie .Industrie ; und die Privatgesch.äftsvermittlnng; das Darn pf- .'· 
Dampfkessel- und Kraftmaschinen-,· Elektrizitäts- kessel- und IGaftmaschinenwesen ·; das Vermes- · -:..:..., 
wesen und industrielle Verwertung der Gewässer. snngswesen; das Ingenieur- und Ziviltechrriker-, ·· 
-. : Gewerbliches und technisches Versuchswesen; wesen ; das Maß-, Gewichts-, Normen- und Punzie- - 
\Vaffen- und Munitions- und Sprengstoffwesen: ·_·_ • rungswesen ; das .Urheberrecht; die Bekämpfttng · 
Auf dem Gebiete des Handels: Maß- und Gewicht-,' des unlauteren Wettbewerbes; das Pnteritweseri', 
Eich-· und Punsierungswesen ; gewerbliches, Jiten{- - so\vie. den Marken- und Musterschutz; das· wi~t:...: 

· risches und kii~1stlerische·s Urheberrecht,· Pate~1t~ . schaftliche Assoziationswesen ; die Handefs- ui;d .. , 
wesen, Marken- und Musterschutz, Bekämpfung des 
u~ lauteren vV ettbewerbes. - Handels- tmd Gewerbe 
kammern. -. -· ·Geld-, Kredit-, Börsen- und Bitnkwesen. 
- Privatversicherungswesen. . 

10. Auf dem Gebiete des Verkehrs: Kraft 
fahrwesen, Eiser;bahnen, Flößerei und Scl;iff ahrt, 
Luftschiffahrt: Bundesstraßen. -Post-, 'I1elegraphie 
und Fernsprech wesen. 

LL. Auf dem Gebiete der sozialen Verwaltung': 
Ernährungewesen, Nahrungsmittelkontrolle · 
Gesundheitswrse~ einschließlich von Mutterschafts-, · 
Säuglings-, Jugend- und Altersfürsorge, jedoch mit 
Ausschluü ' des Leichenbestattungswesens, des Ge 
meiudesanitätsdienstes, des Hilfs-. und· Rettungs-·. 
wesens. . - Wohnungswesen. · Das gesamte __ 
Arbeiterrecht, Arbeiter- und Angestelltenschutz ein 
schließlich des Rechtes und Schutze~ der ·Haus 
gehilfen -Sozialversicherung, Invaliderifürsorge. - 
Gewerbegerichte und Einigu,ngs1i;nter. Arbeiter- und 

. Angestelltenkammern. . 

Gewerbekammern; daRVertrngsversichernngswe~eh; 
, das Geld-, Kredit-, Börse- und Bankwesen. · 

10. das Verkehrs\vesen bezüglich der Eisen.'-~ 
. bahnen. c1er Schiffahrt und der L11ftschiffahrt.;

0 die·_· 
) I . . . • • ' - .. • 

Angelegenheiten der ,vegen ihrer· Bedeutung fü_i·_ . 
den Dmchzugsverkebr durch Bundesgesetz, - al~: 
Bundesstraßen · erklärten ·Straßenzuge; die Strom. 
und Scliiffahrtspolizei; das Pos,t-, Telegraphen- .mid-,- 

. Fernsprechwesen; 
11. die Bekilmpfung ubertragbarer K1:ank- 

heiten von Menschen; 

·I 

·1 
I 

J , 

12. das gesamte Arl;eiterrecht 11nd den.ArbeiJ~i~: ·"?l 
und Angest~lltenschutz sowie das Sozinlversicbe.:.>:·: ] 
rungswesen, soweit es sich nicht um lnwl- unc~ forst.:.:-, .·· ·; 
wirtschaftliche Arbeiter nnd.Angestellte handelt_; die.: .~- ? 
Fürsorge fiii·. Kriegsh,•ilnehmer .und deren Hi~t~r--··,, --1 
bliebene; das KriegsgrUberwesen; die aus Ania~):,• 
eines Krieges odei; im Gefolge eines solcher~ . zU:i; 
Siclwnmg der einheitlichen FUhrung de1· vVirtsdiaft_ - 
notwendig ersch~inenden. Maßnahmen. . . .. 

. .. 
r',.-.,,• 



Art. 2G. 
Bundessache ist die Gesetzgebung, Landes 

sache die Vollziehung in folgenden Angelegen 
heiten: 

1. Das Verwaltungs- und das V erwnltungsstraf 
verfahrcn einschließlich der Zwangsvollstreckung, 
sowie die allg~rneinen Bestimmungen des Ver 
waltungsstrafrochtes m jenen Angelege11heite.n, 
deren Vollzug den Lii11deru zusteht. 

9 

Art. 2 G. 
Bundessache ist die Gesetzgebung, Landes- . 

sache die Vollzielnmg in folgenden Angelegenheiten: 

2. Anordnungen ZU!' Ver,hindernng- von Doppel 
besteuerungen und von ~rsclnvenmgen des\; ei•kehres 

_und der wirtschaftlichen Beziehungen zum Ausland 
, oder zwischen den Ländern, zur Verhinderung der 

iibermlifligen verkehrserachwerendeu Belastung der 
Benutzung öffentlicher V erkehrswcgc m1d zur Vei·c 
hinderung der Schädigung' der Bundesfinanzen. Die 
Bestimmungen Uber die Besteuerung de~· Bundes- · 
nnternehmnnzen. · - · . t, . 

a.• Die piidagogisch-didaktische · Einrichtung . 
des· niederen Scbulwesens. 

1. hinsichtlich der öffentlichen Abgaben, die 
nicht ausschließlich oder teilweise für den Bund 
eingehoben wcrden i die Anord1111ngen zur V er 
liinderung von Doppelbesteuerungen orler sonstig-en 
tlhcrmltßigen Belast1111gen~. zur Verhinderung von 
Erschwerungen des V erkehrcs oder der wirtsohaft-: 
lichen Beziehungen im Verhältnis zumAuslan d oder 
zwischen den L:i.11<lern uud Landesteilen, zur V er- - 
hinderung der übermäßigen oder . verl~chri,el' 
schwcrenden Belastung der Ben~tztmg öifontliclwr 
Verkehrswege und Einrichtungen mit Gebühren 
und zur 'Verhinderung der Schii.dig1111g der Buricles 
finanzen; 

2. die Staatsbürgerschaft und das Heimat 
recht; das Vereins- 11'n<1 Versmnmlnngsrecht; di e . 
Ang·elegenheiteri der Presse; die Personenstands- - 
angelegenheiten · einschließlich des Mutrikenwesens · 
und der Namensänderung; das Paßwesen und die 
Fremdenpolizei'; 

.a. das Verwaltungs- und -Vcrwultungsstrafvor 
fahren einschlic.ßlich der Z,va-ngsvollstreckung sowie 
die allgemeinen Bestimmungen .des Verwaltunzs- 

• . t, 

. strafreelites in Angelegenheiten, deren Vollxiehuiur . . . 0 

· den. Ländern zusteht; 
4. Die nicht im Art. 25 angefiihrtcn beruf 

lfo~ien Vertretung~n .. ' 
5. Das Veterinärwesen. Das iand wirtschaftliche 

Genossenschaftsw.ese1;, 

, 4 .. rlie Festsetzung des T,e~1rzieles l;ei den mitt- 
leren nncl niederen Schulen; . 

5. das V eteri nlirwesen ; 

G_. das :Munitions-, Schieß- und Sprei1gmittel 
{vesen, soweit, es nicht (~em l\Ionopo,1 unterliegt, 

·· sowie_ das Waffenwesen,; . 
. 7: -· clie. betriebstedinischen Vors~hriftcn bezüg- 
lich des Kraftfahrwesens; 

s: - die Ausbildung, - Fortbildüng und Berufs 
- au;iibung von Heilpersonen; das Heil~nitt.elw~scn ; 
·-das Gesundheitswesen_mitAusnrihrne der Heil- nnd 
Pflegeanstalten imd Ambulato1:ie11, :des ·:IGn·orte-, 
Leichen~ und Begritbbi~wese11s sowie des Gcmeinde 
sanitutsdienstcs und R~ttuügsweseps; , 
: ' . 'g. das Volksw~h111;ngs- un'a Völkspflegestiitten:.. . ' ,· . . ., ,, ' 

wesen; 
. 10_.die_herpflichen VertrefongenmitAusnahme 
jenei: aüf land- _und · forstwirts,cl~aftlicfien{ Cfcbiefo. 
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Art. 27. - _ Art. 27. 
- . 

( 1) Buntlessache ist die grundsätzliche Gesetz- 
gebung, Landessache die Erlassung von Aus 
fi.ihr111;crsuesetzen und die Vollziehung in folgenden 

0 0 • · 

Angelegenheiten: 

1. Die OrganisntiOl1 der Verwaltung in den 
Bundeshindern. 

2. Die Ei11i·ichtnng und Erhnltnng von niederen 
Unterrichtsanstalten. -- Privatunterricht und Privat- 
schulwesan. 

3. Einrichtungen zum Schutze d~r Gosellschnft 
gegen verbrecherische, verwahrloste und sonst ge 
fährliche Personen, wieZwanzsarbeits- und ühnliclie 

" 0 . . 

Anstalten .. 

' 4. Die öffentlichen Eimicht;mgen zur außer 
gerichtlichen Vermittl;mcr von Streitiu·keiteu.·· . o - _ - .. o_ 

_ 5. Die Bod~nreform. Der Schutz tier Pflanzen 
gegen_ K1;an kh~iten ;rnd s·chiidling_e. 

,,,, 
. 6. Die Gesetzgobung' über die Wnld- und 

_ ,veid ese rvi tuten. 

_ (1) Bundessache ist die' gnmdsutzliche Gesetz-> - _ 
gelrnng, Landessache die Erlassung von AtJS- 

- fiihrnngsgesetzen uncl die Vollzielumg in folgende'? 
Angelegenheiteri : 

- 1. die Organisation Iler Verwaltung in - den'. ; 
Lnuderir; das Dienstrecht der Lehrpersonen.' ari·-_ 
mittleren Tlnterrichtsanstnltcn und jener Angi-.: , -· 
stellten des Landes, die Lehördliche Aufgaben .zu - - 
besorgen hahen, einschließlich der Regelung des im- __ - 
Einvernehmen der in Betracht kommenden Länder ·. 
zu vollziehenden Dienstwechsels von Land zu Land·;-_._,.___,: 

2. die Eini·iehtmwen zum Schutze der Geselli ·. , 0 -- .- ,, , 

- schuft gegen.. verbrecherische, verwahrloste oder . _-: : 
sonst gefährliche Personen, wie Zwangsarbeits- und 
älmliche ._Anstalt.en; die Abschiebung und · Ab- 
schaffting aus einem in ein anderes Laud : -- - 

3. das Verhliltnis ;.wischen Schule und Kirche;_~-.:_, 
die Einrichtung· und Erhaltung von mittleren_m1a';f 
niederen Unterrichtsanstalten ; den Privatunterricht_: 
und dasPrivntschulwesen ; das Volksbildnngswese1~·; ·- 

A. das Wasserrecht und das Elektrizifäts,;~sen; - 
die Bodenreform; (agra1:ische Ü[)Crationen,_ \Viede1:- __ 
besied_elnng -u.s.w.] · und die_ Bode1Ji:rntsclnildungf-~ 
das Forstwesen ~inschließlich de~ rrrifovesens; ·je-, __ 
doch mit Aus~rnhme der Forst- mid Weideservituten·· · - 

, C • - - • • ,- ) •• 

den Schutz- der Pflanzen gegen Krankheiten und> 
- - . ·. •·. . . . \. - 

Schädliuge; · · · / 

5°. das Heil- 1111<1, Pfl~gerll1staltcnwesen _ein- _ 
schl_ießlich der Anihulatori~n ;. die Ausgrabung' 1i1i'd :_ . 

. Überfuhhmg ✓on' Lei~hci1; 
' I •• 

(i; das 'Arbeiterrecht utid den Arbeitei·- r;,.d ;: 
'A11ge;teÜtenschutz sowie-das Sozinlv.el·sicherungs/<y 
,vesen, so~eit. ~s sich i1ni lan;l- und for~twirtschaft- :"-{ '1 
liehe Arbeiter und An<restellte handelt; das Armen:.:/:· '

1 

,- - - - , - - . - 0 . ,, -- - - . - " •. 

·- · ~vesen; die Bevölkermigspolitik; die M~ltter~clmfts-/'. _ 
· ... ,SH.riglings- ünd. JngernlfUt·sorge; die öffentli~he,11•~- · 

- -- Ein"i·ichtunrre~ zur außerO'ei·icJjtlichen Vermittlü~1g~·- 
- : . - 0 -- ; . t, . . - __ ,.-: 

von· Strei_tigkeit_en; _ ' ·- 
7; Armer1wesen. 7. die bei·ufliclien 'Vertretungen ~mf land~ 

forst~irt;chaftlichem --- Ge biete. · 
• I • ' 

(2) - Das B11nde~gesetz, <his _die grmHJsiitzliche '(2_) (}leichh~utend: 
Regelung vol'schreibt, lüinn- fih' die E1hss~mg der · 
,Ausführungsgesetze_ eine Frist bestimm~n, die nicht 
gei;inger~ als cJrei' Malmte, und - nicht Hingci· als ei~ · _ 
Jahr sein dnrf. Wird ;li•~se Frist i1icht eingelialte;i j. 

• _- ! . • •· . . ,, .. · . •. 

so wird die ~1·l,issung ·dic:,ies ·Ausfiifaüngsgesetze_s .. 
Bund~ssache. - - 

', 
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Art: 28. 
1. Soweit Angelegenheiten nicht nusdrüoklich 

als Bundessache erklärt sind, gelten sic als Landes 
sache. 

2. Sofernc jedoch in solchen Angelegenheiten 
der V olhmg für mehrere Bundesländer Rechb, 
wirksamkeit erlangen soll, werden sic als Bundes 
sache behandelt. 

' ; 

Art. 2H. 
- Die Lilnder können im Bereiche ihrer Gesetz 

gebungsbefugnisse auch die zur ,Regelung: des 
Gegenstandes erforderlichen Bestimmungen auf dem 
Gebiete des Zivil- und Strafrechtes treffen. 

Art. 30. 
1. Die zum Vollzuge der B11ndesgesctze nötigen 

Verordnungen erHißt die Bundesregierung. soweit 
nicht die Erlassung von Ausführungsgesetzen 
(Art. 27) Landessache ist. 

2. Die zum Vollzuge der Landesgese,tz~ nötigen 
Verordnungen erlassen die Landesregierungen. 

3. Die Aufsicht iiber den Vollzug' steht jener . 
Regierung zu, die zur Erlassung der znm Vollzuge 
nötigen .Vcrordnungen befugt ist. · 

Art. 31. 
1. In Ländern werden unmittelbare Bundes- . 

. behörden und Bundesämter für folgende Aufgaben. 
·errichtet: · 

Heerwcsen, Gendarmerie, Zivil-, Straf- und 
V crwaltungsrechtspfiege, Finanz- und Zolldienst, 
Bergwesen, Eich- und Pnnziorungsdicnat, Waren 
und Viehverkehr mit dem Auslande, Verkehrswesen 
(Eisenbahnen, Post, 'I'elegrapliie, Fernsprechwesen), 
Ernälirungsd ienst, 

2. Dem Bund steht es jedoch frei, auch in 
diesen Angelegeriheiten mit. der Vollziehung. die 
Landesregierungen und deren Organe zu beauf 
tragen. 

Art. 32. 
1. · per Bund kann zur Förderung des· wirt 

schaftlichen Lebens im ganzen Bundesgebiete Unter 
nehmungen schaffen und erhalten, sowie finansiell e 
Mittel zur V erfugung zu· stellen. 
· _ 2. Der Bund darf in allen diesen Angelegen 

.heiten durch di~ Landesges~tzgebung rechtlich ~ie 
mals ungiinstiger gestellt werden als das betreffende 
Land selbst. · 

Art. 38. 
In Zweifel geht das Bundesrecht dem Landes- 

rechte vor'. , 

Fällt weg. 

FHllt weg. 

Art. 30. 

, I 
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Vierter Abschnitt. 

Die Hoheitszeichen der Republik. 

Art. 34. 
Das Staatswappen cler Republik stellt einen 

freischwebenden 'einkUpfige11 schwarzen golden be 
waffneten · und rot hezungten · Adler dar, dessen 
Brust mit einem roten von, einem silbernen Quer 
balken dnrnhzogenen Schildchen belegt ist Der 
Adler trägt auf dem Haupte eine goldene· Mauer 
krone mit drei sichtbaren Zinnen, im rechten Fange 
.eine goldene Sichel mit einwärts gekehrter Schneide, 
im linken Fange ein~,i goldenen Hammer. 

Art~ 35. 
Die Länder bestimmen über ihre Zeichen und 

Farben selbst. 

Art. 36. 
fo grnßer Ausfiihrnng als Bundeswappen trägt 

das Stantswappen der Republik umdas Mittelschild 
neun Nebenschilde auf dem Gefieder des .Adlers, 
und zwar zur rechten Seite _absteigtrnd die· \Vappen 
von ,Niederösterreich,. Oberösterreich, Steiermark 
und Burgenland, zur linken- Seit~ absteigend· die 
Wappen von Klirnten, Salzburg, 'Pirol und Vorarl 
berg und in der Mitte oben das ,v appen der Stadt 
\Vien. 

Art.37.· 
l. Das Staatssiegel weist das Staatswappen 

mit der Umschrift ,,Republik. Österreich" auf .. · 
2. Die Flagge d~r Republik, besteht aus drei 

gleichbreiten wagrechten Streifen, von denen der 
mittlere ~eiß, der ober~ und untere rot ist.- . 

·- 

,•. - 

,., 
-·· .-J. 
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i l . -- . 
I 
r ; 

Zweites Hauptstück. 

- _ Von der Bundesgesetzgebung. 
Erster Abschnitt. 

Der Bundestag. 

Art. 38. 
1. Der Sitz des Bundestages ist. die Hauptstadt 

Wien . 
. 2. Für -die Dauer außerordentlicher Verhiilt 

nisse kann "der Bundespräsident auf Antrag der 
Bundesregierung den Bundestag i11 einem anderen 
Ort des Bundesgebietes einberufen. 

Art. 39. 
1. Dor Bundestag wird vom Bundesvolk auf 

Grun
1
d des gleichen, direkten, geheimen und persön- .. 

lichen Stimmrechtes aller Uber zwanzig Jahre alten 
Männer und Frauen nach den Grundsätzen der 
Verhältniswahl gewählt. . 

2. Der W ahltag muß ein Sonntag oder em 
anderer öffentlicher Ruhetag sein. 

· 3. Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der das 
neunu~u1zw1mzigste Lebensjahr überschritten bat. • 

4. Alle zum Bundestag Wahlberechtigten. sind 
in einer Bürgerliste zu verzeichnen; die Blh'gerliste: 
bildet die Grundlasre für die Wah] zu d~n Land- 

--"' 
tagen und ~u allen anderen allgemeinen politischen 
Vertretungskörpern. · · 

5. · Das Nähere bestimmt . die Bt~'ndeswähl 
ordnung. 

Art. 40. 

1. Die Gesetzgebungsp~riode des Buudcstages 
beträgt zwei. Jahre, vom rl'age · seines ersten Zu 
.aammentrittas gerechnet. 

2. Der Bundestag tritt alljährlich am ersten 
Dienstag im Oktober zu seiner ordentlichen Herbst 
tagung und am erste~l Dienstag nach dem 6. .Iänner 
zu seiner ordentlichen Frilhjahrstagung zusammen. 

Art. 40. 

1. Die Gesetzgehungsi)eriode des · Bundes- · 
staates betrügt fünf .Ialiro vom rrage seines -· ersten 
Zusammentrittes angerechnet. 
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3. zu· einer an.Gerordcntlichen Tao-nn()' kann 
. 0 0 

der Bundestag auf Antrag der B11ndesregierung 
.durch den Bundespräsidenten oder, wenn wenigstens 
ein Viertel der Mitglieder des Bun<leBtages einen 
schriftlichen Antrag beim Präsidenten des Bundes 
tao-es gestellt hat, durch diesen einberufen werden. t:> . 

Art. 41. 
1. Der Bundeshtg kann während der laufenden 

Tagung durch einen ~eschluß des Hauses oder:. auf .. 
Vorschlag der Bundesregierung durch den Bundes- 
präsidenten vertagt werden. . 

2: Die Vertagung ist vor Ablauf der V ertagnngs 
zeit aufzuheben, wenn wenigsten,, ein Viertel der 
Mitglieder des Bundestages · einen schriftlicl1en 
Antrag beim- Präsidenten des Bundestages gestellt 

1 hat. Dieser hat die Bun<lesregiei·ung von der Ein 
bringung des Antrags zu verständigen. 

A.rt. 42. 
1. Auf Antrag der Bundesregierung kann der. 

Bundespräsident den Bundestag, .jedoch nur einmal 
aus demselben Anlaß, nach Anhörung des Präsi 
den.ten des Verfassungsgerichtshofes auflösen; In_ 
diesem Falle hat derBundespriisident binnen sechs 
Wochen ·nach. erfolgter Auflösung Neuwahlen aus 
zuschreiben und· den neugewählten Bundestag 
binnen vier Wochen" nach durchgeführter ,v ahl 
einzuberufen. 

. , ... , 

. . 
Art. 43: 

1 .. Der Bundestag wählt aus sei her Mitte einen 
Präsidenten sowie· einen ersten und zweiten Stell 

-vertreter des Präsidenten .. 
2. Nach Auflösung des Bundestages 'oder 'nach 

, Ablatlf d-er Gesetzgebungsperiode bleiben der Prä 
sident und .seine Stellvertrete1; solange im. Amt~, 
bis der neugewählte Bundestag das Pr!tsidinm ge~ 
wählthat, 

, 3., Der _Bundestag führt seine Geschäfte auf 
. Grund eines besonderen· Gesetzes, das einen· Be- · 
standteil der Bundesverfassung bildet, und einer 
im Rahmen _dieses Gesetzes vom · Btindestag au 
beschließenden autonomen Geschäftsordnung. 

,Art. 44. 
: 1. Die Sitzungen ~es Bundestages sind öffentlich. 
2. Dem Hause steht das Recht zu, ausnahms 

weise die. Öffentlichkeit auszusd1lien~n, wenn. es · 
vom V orsitzenden oder einem Fünftel der· anwesen 
den Mitglieder verlangt und voni Hause ohne Bei~ 
sein von Zuhörern beschlossen wird. 

:, i ._. 
',, "''. j' 

·-~--;:-· ·--- .. :~ ', '":;~ 
' ,}:::)~"(~ •: 
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Art. 45. 
1. ,vahrheitsgetreue Berichte Uber die Ver 

handliingen in den öffentlichen Sitzungen des 
Bundestages und seiner Ausschüsse .bleiben von 
jeder ·Verantwortung frei'. . 

zweiter Abschnitt, 

Der Bundesrat. 

Art. 46. Art. 46. 
L ImBundesrat sind die Länder im Verhältnis · 1. Der Bundesrat wird 

zu ihrer Einwohnerzahl vertreten. Auf die Ein- Länder gebildet. 
wolmerzahl des kleinsten Landes entfällt je' ein· . 
Vertreter: 

, 2. Die Wahl in den Bundesrat erfolgt. nach ' 
.' dem Grundsatz der Verhältniswahl. Jeder Landtag 
wählt seine Vertret~r aus seiner Mitte. 

3. ·Bei der Ausübung ihres Mandates sind die 
Mitglieder des Bundesrates an keinen Auftritg ge 
bunden. 

4. Die Zahl der· "Mitglieder wird durch, den 
Bundesrat. nach jeder allgemeinen .Volkszählung 
festgesetzt.. · · · 

P· Fiir jedes Mitglied des Bundesrates ist zu 
gleich ein Ersatzma1rn zu wählen. · . 

aus Vertretern der. 

:.' 

2. Jedes Land ist im Bundesrat. gnrndslitzlich 
durch 3 Mitglieder vertreten, bei de~1 Liindern mit 
mindestens 800.090 Einw9Jrnern. erhölit sich die 

_Zahl auf 4 Mitglieder und für je we!tf)re_400.000 Ein-· 
. wohnet· noch. 11m ein weiteres i\litglied. Auf kein 
Land darf jedoch mehr als ein Fiinftel. dei-'Gesamt-' 
zahlder Mitglieder entfallen. 

3. Für jedes Mitglied wird ein· Ersatzmann 
-bestellt. 

. 4. Di_~ Mitgliecler des Bundesrates 1111d deren ·Ei•.:.·· 
satzmäu ner werden von den Land t~gen aus ihrer Mitte 
nach dem Gru11·11satz der Verhältniswahl gewählt. 

. 5. Bei.der Austlbung cl<;S i\fanr)ates sinddie Mit- 
. glieder des Bundes1:at~s an keinenAuftrag g'ebund en. • 

G. D~~ .Bestirnmungen dieses Artikels können 
nur abgeändert werden, wenn die'_Änclern11g, von 

· der Melirheit der. Vertreter' jedes .einzelnen Landes 
'im Bundesrate oder im Fa}le:ein~rVolksabstim~ung 
von de~ Mehrheit der Abstimmenden in jedem ein- 

, zelnen Lm;de ange!10mme1; wird. . 

.. . . 
l 
I 

1: 
I~ 
! 
I 
! .-:,· 

Art. 47 . Art. 47. 

1. Der Vorsitz des Bundesrates ·-fällt in jeder 
·. ordentlichen · oder außerordentlichen rl'ng1111g ab-. 

.. wechselnd auf ein andere$ Land nach alphabetischer . 
, Reihe.nfolge. . . 

.. ·• 2. Als Voi·sitzende.r · des Bundesrates, fun'gi_ert. 2. Ais Vorsitzendm·- des. Bunclesrntes un~rals 
a·er _bei der W~hl ans cle_m Landtage' an erster Stelle desseri Stellvertreter f_11ngieren die , bei de~ ,v ahL 

' .· entsendete ,Vertreter des je~veilS zum Vorsitz be- . \.ms dem Lanclt:tg an erstet; und _z,veiter SteÜe ~rit':. 
rufönen La.ndes. Als SteUverti·et~r des Vorsitzell(len ~endeten Vertreter des jmveils -zum Vorsitz he- .. ·• 
fungiert· der an erster Stelle ents~ndet~ Vertreter. rufen en r~~~ndes. 
de~jenigen Landes,· dem · ·in: der nlichstfoigenden 
'l'agung der Vorsitz zufällt. · 

3. Der· Bundesrat · ,vird düreh seinen Vor~ 
. • sit_zendeii vertrete_n. Alle A n_sfertigungeri des.Bundes: 
rates mUssen die Unterschrift des Vorsitzenden 
tragen.: 
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4. Der Bu11desrat gibt sici1 seine Geschäfts 
ordriung durch Beschluß. 

Art. 48. 
L Der Bunclesrat wird vom Bundespräsidenten 

zu jeder Tagung des Hundestages an dessen Sitz 
einberufen. 

. 2. Der B11ndesfat faßt seine Beschlüsse mit ein: 
facher Stiminenm~hrlieit dei· Anwesenden; · 

3. Die Sitzungen des BundeHrates sind nicht 
öffentlich. Die v~n seinem Vorsitzenden ausgegebenen 

·-Mitteilungen Uber den Verlauf der Beratungen und 
· ii her die gefaßten .Beschlüsse bleiben von jeder 
Verant~ortnng frei.·-· 

\. 

Art. 49. 
· .1. Die J_litglic<ler des Burn}esrates werden für 

~ie-Dauer der GeHe·tzgebungsperiode des Bundes- · 
, tages gewählt, Darüber hinaus bleiben - sie solang~ 
in l1'unktio11, bis ihr Laudtrio- die neuen Vertreter 

t, .. 
gewHhlt hnt. · · · 

, 2 .. ~aeh Auflösung eines Lünrltnge:,; ode!' nach 
· Ahlanf seiner Ges1üzgebungsperiode bleiben die von 
ihlll delegiel'ten Mitglieder. cles Bundesrates solange - 
in I<\inktioii, bis dm· neue Landtag' die \Yahl in den. 
-~undesrat vorgenommen hat· · · . 

Dritter Abschnitt. 

l)er Gang der Bundesgesetzgebung~ 
,_. . ', . . . . ·~ . . ,· .. ,, . ·, ,,. 

. Art. 50. 

1.. Gesetzesvorschläge werden. ün_ Bundestag ' 
·eingebracht... , , . 

2; . Sie gelangen an dim· Btindestag- entweder 
'als ·Antl'äge sei{iel' Mitglieder oder aisyodagen d0er 
_Bu•miesreg·ier~rng. 

3 .. Außerdem- kann <let· Bundesrat im \Vege 
des Bt~mleskanzlers und -je~ler ·Landtag im ·,v ege 
des Bu'n,desrates Gesetzanträge ah.den ·Bu~desü1g 
stellen. · •. · · 

· 4. Endlich ist jeder von 30p'.000 Stimm- 
}~1,rechtigten oder von d~r Hälfte der Stimm 
berechtigte11 dreier Länder gestellt~ A1itrag von· der 
Bundesregierung dem Bundestng ~ur _geschäfts- · 
ordnungstnäßigen . Behanq lnngvorzulegcn. 

Art. 51. 
(1) Übcr~instinimen<le Beschlü;se cle~ Bund~s 

tag·d{ und des ·Bundesntte~ sind ~rforderlich: .·. . 
. L zu Gesetzen, welche eine Änderung'der Vei·_ 

fassnng bewirken, 

,----,--,_ •• _ '> 
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2. z1_1 Änderungen des Wehrgesetzes, 
3. zur Genehmigung von Staatsverträgen, die 

sich auf Gegenstii.nde beziehen, welche der Gesetz 
gebung vorbehalten sind. 

, (2) Bedarf es zur Durchführung solcher Staats 
"\':erträge gesetzlicher Maßnahmen der Bundesländer, 
so haben diese die betreffenden Gesetze zu erlassen ; 
kommt ein Land tlieser Verpflichtung nicht recht 
z;eitig nach, so erläßt dm; Bund das Gesetz. 

(a) Die B1111<lesregien111g hat in Durchführung 
von Verträgen und Übereinkommen mit fremden 
Staaten <lag Überwachungsrecht auch in Landes 
sachen. Hiebei stehen de;n Bunde die gleichen 
Rechte gegenüber den Bundesländern zu, wie bei 
allen ,Angelegenheiten der Landesverwaltung im 
Bundesauftrag. 

Art. 52. 
,Dem Bnndestaa allein obliesrt die J·tihrliche . ö o 

Bewilligung des Bundesbudzets und die jährliche 
' . ö 

Genehmigung des Rechnungsabschlusses, die Auf- 
nahme und Konvertierung von Bundesanleihen und 

_die Verfügung Uber das Bundesvermögen. 

Ai·t. 53: 
LJeclcr Gesetzesbeschluß des Bundestages ist 

durch dessen Präsidenten ~lern Bundesri;t im Wege 
des Bundeskanzlers ohne Verzug zu übermitteln. 

2. Zu den GesetzesbeschlUssen des Bundes- 
1 tages, die nicht nach denArtikeln 5 i und 52 gefafü 
sind, hat der Bundesrat innerhalb einer Fris~ von 
zwei Monaten; vom Tage der Übermittlung- an den 
Bundesrat gerechnet, seine Zustimmung zu erteilen 
oder , gegen sie einen Vorhalt oder Einspruch zu 
richten. 

3. Hat' der Bundesrat einem · Beschlusse· des 
Bund~~ütges seine - Zustimmung erteilt, so kann 
dieser Beschluß sofort beurkundet und als Gesetz 
kundgemacht werden .. Hat der. Bundesrat gegen 
einen Beschluß des Bundestages einen Vorhalt, oder 
Einspruch gerichtet, so legt die .Bundesregierung· 
den Beschluü samt Ratschlag und Begriindung des 
Bundestages unverzüjrlioh zur nochmaligen Be 
schlußfassung vor. Diese i~t cndgiltig. 

Art. 54. 
1. Gesetzesbeschlüsse des Bundestages über 

VerfassungsHnden,rngen, Änderungen des Wehr-· 
, gesetzes und über StaatsvertrHge hat der Bundesrat 
sofort 'in Verhandlung zu nehmen, und darüber 

. binnen einem Monat zu beschließen. 
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2. Erteilt er ihnen seine Zustimmung, so wird _ 
der Beschluß dem Burideskanzler übermittelt und 
durch diesen dem · Bundesprfüiidenten Zill' )3e 
ürkundung unterbreitet. 

3. Verweigert der Bundesrat seine Zustimmung 
· oder beschließt er AbHnderungen und Erg1inzun'gen, 
so wird der Beschluß des· Bundesrates im "yVege des 
Bundeskanzlers an den Bundestag geleitet, der ~Im 
ohne Verzug' in Verhandlung nimmt,' einen neuer 
·1ichen Gesetzesbeschluß faßt und dem .Bnndesrat 
zumittelt.' · ~ 

· 4. Kommt nach zweimaligem Austausch der 
Heschlüsse · eine Übereinstimmung nicht zustande, 
so gilt dieVorlage - unbeschadet der Bestimmung 
des.Art, 56, AbR. 2- als gescheitert. 

Art. 55. 
1. Zu einem Beschlusse ist im Bundestag die 

4nwesenheit mindestens von einem Viertel, im 
Bundesrat von' mindestens der Hälfte all~r Mit~ 
.glieder und dieabsolute Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen erforderlich. 

_2. Eine Abänderung der Bundesverfassung 
kann jedoch in beiden Häusern nur bei Anwesenheit 
der Hälfte der Mitglieder mit Zweidrittelmehrheit . 
be;chlossen werden. 

'\;. 

. - .......... 

Art. 56. 
1. Jede Gesamtiinderung der Verfassung hat 

der Bundesprä~ident, nachdem beide Häuser Uher 
einstimmende Beschlusse gefaßt haben, vor deren 
Beurkundung einer Abstimmung des ganzen B11~1des 
volkes zu unterziehen. 

2. Ist ein' Gesetzesvorschlag, der eine teilweise 
Verfassungs1tnderung oder eineJ.ndenmg des \Vehr 
gesetzes bewirken.soll, gescheitert (A.rt. 54, Abs. 4), 
so · kann der Bundestag oder der Bundesrat mit 
Zweidrittelrnehd1eit die Volksabstimmung über den 

· Beschluß des Bundestages fordern. 

Art. 57. 
Das Bundesvolk hat die ihm zmE11tsclieid11ng 

vorgelegte Verfassungslinderung beschlossen, wenn ' 
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen sich für die 
Verfass1111gsiinclerung ausgesprochen hat. 

· Art. 58. 
Das Ergebnis der Volksabatimmuujj; ist amtlich 

zu verlautbareu.. 

Art. 5_9. 
I~t cine Gesamtänderung der Bundesverfassung 

durch Volksabstimmung abgelehnt worden, so hat 

. ~ .. ·. 



19 

der Bm1desprli.sident den Bundestag aufzulösen und 
Neuwahlen auszuschreiben. 

Art. GO. 
1. DaR .Verfahren fur die Volksabstimmung 

sowie für das in Art. 50 vorgesehene.Volksbegehren 
wird durch Bui1desgPsetz geregelt. 

2. Stimmberecl1tigt ist jeder zum Bundestage 
wahlberechtigte Bundesangehörige. ; 

3. Der Bundespräsident ordnet die Volksabstim 
mung an. 

r 
[· 

. Art. l>l. 

l. Das verfassungsrnttßige Zustandekommen 
der Bundesgesetze wird durch die Unterschrift-des 
Bundespräsidenten beurkundet. 

2. Die Beurkundung ist vorn Bundeskanzler 
und von den zuständigen Bundesruinistern gegen 
zuzeichnen. 

Art. 62. 

1. Der Bundeskanzler macht die Beurkundung 
der Bundesgesetze im Bundesgesetzblatt kund . 

. _2. Die Kundmachung erfolgt: 
. bei Staatsvertrligen, bei Änderungen der Ver 

fassung oder des Welirgesetzes unter Berufung auf 
_die ilhereinstimmenden Beschlüsse des Bundestages 
und Bundesrates, . 

· im Falle. einer Volksabstimmung lediglich mit 
Berufung auf deren Ergebnis, 

bei allen anderen .Gcsetzen ;11it Berufung auf 
den Beschluß des Bunclcstages nach Vernehmung 
des Bundesrates. · 

· 3. Ohi1e Beschluß· des Bnndearates ist ein 
Gesetzesheschlnß de~ Buh<lestaO"CS· iiher Staatsver- . .. . . ö 

trligc oder Änderungen der Verfassung, oder des 
·w chrgesetzes auch dnnn ;om B11i,despdisiclenten 
unter bloßer Berufopg. aüf die Zustimmung des 
Bundestages zu henrk11nde1~ und vom Bundcsknnzler · 

· 1rnn°dzumachen, wenn der Buncl'esrat diesen Gesetzes-· 
besohluß in der' VOJ';)·eschriebcnen Zeit nicht erledigt 

. . . .. b , . . 

hat. ·· · 

, . 4. Bundesgesetze erlangen erst nach der Kund- 
machung im Bundesgeset~blatt verbindende Kraft. 

Art. G3. 

1. Die verbindende Kraft der im Bundes-· 
gesetzblatt kundgmriaqhteri Bundnsgesetze beginnt, 

. wenn darin i1icht ausdrücklich eine 'andere Be 
stimmung· getroffen -wird, nach Ablauf des Tages, 

. an dem das· Stu~k, des Bundesgesetzblattes, das die 
· Ku{~dnui.~lrnng enthält," herausgegeben und ver- 

I• 
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' .. 
'.ArL-66 .. 

sendet wird und erstreckt Rich, wenn nicht anderes . ' . 

ausdrücklich bestimmt ist; auf das gesamte Bundes 
gebiet.' 

2. Über das Dunde:gesetzblatt ergeht ein be 
. sonderes_ Bundesgesetz. 

Vie~ter Abschnitt. 

Stellung der lUitglietler · des ßtindestages und des Bundesrates. 
Art. 64. 

l. Die Mitglieder des I3u11de,:;tag~s . können . 
wegeu·der in ~usijlrnng diesesBeh1fps geschehenen 
Abstimmung niemnls, _ wegen fler in· diesefo Be;·ufe 
g'emachten ÄnO?rungen nur vom J311rnlestage ver- 
anbvortlich gernacht werden. . 
- 2. Kein Mitglied ·des Bnndestn,ge8' dm·f"weaen 

. ' ' \ . ' t, . 
, einer straf baren Handlung - den Fall der Er- 
zreifunc irnf"frischer 'I'at ausgellümmen ··-. ohne ;,-,. b ' ·. , . . 

Zustimmung. des Bundestages verlrnfte_t oder he- 
- hördlich verfolgt werden.' 

_3. j'3eföst in dem . Falle der · Ergreifung auf 
frischer Tat hat die Behi5rde dell} Prl:isidenten des 
Bt;ndestages · ,:;?gleicl1 di~ geschehen~ V ~rhaftüng 
bekanntzngeben. · : · · - · · · 

- 4. =w ~nn es der ·Bui1destag ,verlangt, muß der 
V~rhaft aufgeholJen oder die · Verfolgung 'fiir ·die. 
gm{ze Gesetzgehungspe1:iode aufgeschöben werden. 

5. l},ie Im1nunitiH'd_erOrgane des Bundestages, 
, deren' Funktion· Uber die Ge_setzgebungsperiode 
hin~{1~geht, 'bleibt' för _ die Dauer dieser f\niktion 
aufrecht. 

, Art;'65. 

. , Die Mitglieder des, Bundesra.'te~ genießen -die' 
ihner1 als Mjtglie~lerei~es L~ndtages gewäl~rte'Irn- . 

--- munitut nueh für ihre Funktion 'im Bundesrate 
während der ganzen Dauer die_ser_Ji--,unktion. 

. ' ~ ' ' ' 

·.·, L Niemand kann g:leichzeitig dem _Bundestag , 
und dem Bnndesrat·m1gehöre·n. -GehUrt_ein' in den 

. Bl;nclfüü•at · entsendetes Mitglie(i ,eines Landtage~_ 
(iuch dem Üundestagf an, so ruht. seine ,Mitglied.,' 
schaft zum Bundestage ris zu seineill 'Ausscheiden 
ÜUS dem· Bnndesrate.. . . 

2. Die' dem Bundestag, ()fler 'd~m: Bund~srat ✓

angeliörende,i öffentlichen·· Bedi_eristeten und,Irun_k"'. 
tionltre: bedtirfen- zur Ausiibimg ihres - Mandates 
k~in~s Urhii1bes. . 

;, ., ' . /' ' . ,, 

/· 
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Fünfter Abschnitt . 

. Stellung der Bundesreglcrnng im Buudestug uml Bundesrat, 

Art. 67. 
Die Mitglieder de; Bundesregierung sowie die 

von ihnen entsendeten Vertreter sind berechtigt, an 
allen Beratungen des Bundestages und des Bundes- . 
rates sowie deren Ausschüsse teilzunehmen, jedoch 
mit Ausnahme des im Art. vol'gesehenen beson 
deren Aueschusses, an dessen Beratungen Rie nur 
auf besonct'ere Einladung teilnehmen könu;n. Sie 
müesen auf ihr Verlangen jedesmal gehört werden; 
Der Bundestag sowie der Bundesrat · kann die An 
wesenheit der Mitglieder der Bundesregierung ver 
langen. 

Art. 68. 
Der Bundestag und der Bundesrat sind befugt, 

_die Geschäftsführung der Bundesregierung zu über 
prüfen, deren }\,fitglieder über alle Gegenstände der 

· Vollziehung zu befragen und · alle einschlägigen 
Ausklinfte zu verlangen, sowie ihren Anforderungen 
an die Ausübung der Regierungs- und Vollzugs 
gewalt in Ent~chließungen Ausdruck zu.geben. · 

Art. 69. 
' . 

. · ·.· l. Auf Antrag von mindestens einem FUnftel 
der Mitglieder hat der Bm~destag Untersuchungs- 
ausschlisse einzusetzen. · 

Art. 69. 
1. Auf Antrag von mindestens einem Fünftel 

der Mitglieder hat 'der Bundestag Untersuchungs 
ausschüsse einzrn,etzen. Das gleiche Recht steht 
dem Bundesrat zu . 

. 2. Die' Gerichte und alle . anderen Behörden 
sindveq:>flichtet, dem Ersuchen dieser Aus~chüsse 
~m Be~eiserhebllngeri. Folge. zu leiste;1. Alle öflent 
hchen Amter haben auf Verlangen ihre Akten vor- . 
zulegen. Die Vorschriften der StrafprOzeßordnung 
fi.nden auf die •· Erhebungen der . Untersuchungs 
anss.chüsse sinngemäl'.le Anwendung. 

3. Das Verfahren der Untersuchurwsausschüsse 
• ' ' ' - ö 

wird durch das Gesclittftsordriunescesets geregelt. 
t, 0 - ' ' 
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Drittes Hauptstück. 

· Von· der Bundesvellziehunq, 
'. 

Erster Abschnitt. 

Von der Regierung des Bundes. · 

1. Die Bundesve.rsammlung und der Bundespräsident. . 

. .. Art. 70.· 
(1) Bundestag und Bundesrat treten ~n gemein 

samer Sitzung an dem Sitze des Bundestages zu 
. sammen~ .. 

1. zur Wahl des Bundespräsidenten und Zll 

_dessen Angelobung, · · . 
. · 2. zur Wahl des Prttsidenten des Verfassungs 

ge~·icht.shÖfes1 des Prüsidenten des Rechnungshofes 
1111? zu deren Angelobung, . • · . . 

3. Zill; Beschlußfassung Uber Anträge auf be 
h?r~li~lie Verfolgu~g · oder auf Abberufung des 
Bundespräsidenten,- 

4. zur Entscheidung über Krieg und Frieden, 
zum Aufruf aller wehrfuhige11. Buro-er zur Ver 
teidigung des Land es wider den ins Lund fallenden 
Feine]. 

.. 2. Die Sitzungen der Bundesversammlung sind 
rncht öffentlich: Der Bundestag uiul der Bundesrat 
.bernten clie zu en°tscl~eidenden Dinge gm10ndert und. 
treten bloß zum Zwecke der Abstimmung zusammen. 

. 3. Die näheren Vorschriften Uber das Verfahr~n · 
dei· B d · · . · ) . . nn e,sversammlung (Geschäftsordnung ent- 
hält · b · · . · . em esonderes Bundesverfassungsgesetz. 

Art. 71~ 
_ . ·. L. Die W:ihl des Bundespräsidenten findet 

· friihest · · 11.i · · · · ' · • • 1 ens. emen1monat und }lingstens zwei w onate 
· _nach den allgemeinen Wahlen statt. Er tritt sein, 
~tilt am achten' T~g·e sei~er Wahl· an und bleibt 

. hi~· zum Amtsantritte. seines Nachfolgers im Amte. 
\Vie?erwahl ist zuli~ssig. · · · _·. 

... 

L zur vVahl des Bundespräsidenten und der 
Bundesregierung sowie zu deren Angelobung. 

/ 

I. 
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2. Z11m Bundespräsidenten kann nur ein Mit 
glied des Bundestages 'oder des Bundesrates g~wählt_ 
werden, das am 1. .Iänner des Jahres, in welchem . 
die Wahl stattfindet, das 35. Lebensjahr vollendet hat. 

:-_ 3. Den \Vahlvorgang regelt die. Geschäfts 
- ordnung der Bundesversammlunp. _ 

Art. 72 .. 
_ 1. Eine behördliche Verfolgung des Bundes- 

. p1:ä~identen kann nur mit Zustimmung, seine Ah- . 
- berufung .nur durch _einen Beschluß der· Bundes 
versammlung erfolgen. 

2. Zu diesen Beachlüssen ist die. Anwesenheit 
dN· Hälfte rler Mitgliefle1: jedes Hauses und eine 
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. ' 

Art. 73. 
Dei· Buudespräsident rlarf während- der Amts~ 

fätigkeit keiner politischen Kiitperschaft angehören 
und keinen' anderen Berufaueüben. 

Art. 74. 
Der Bundespräsidant leistet - bei Antritt seines 

Amtes vor. der ~11~1desversamrnhmg das Gelöbnis: 
Ich gelobe, <laß ich die Verfassung und alle Gesetze 

- der Republik Österre1ch getreulich beobachten und 
meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen 
erfüllen werde. 

Art. 75. - 
1. vVe11r1 der Bundcsprüsident verhindert oder .. 

wenn seine Stelle dauernd erledigt ist, in letzterem· 
Falle bis zu der Wnhl.seines Nachfolgers, gehen-alle , 
Funktionen des Bundesprüsidenten auf den Bundes 
kanzler Uber. 

-2. Dieser hat im Fallo der dauernden · Erledi 
gung der Stolle des Bundespräsidenten sofort die 
Neuwahl einzuleiten: · 

Art: 76. 
1. Der 1Bundesprlisiclent ·_· vertritt_ die Republik 

nach außen, genehmigt die Bestellung der fremden 
Konsuln, empfängt und beglaubigt die Gesandten, 

. bestellt .die diplomatischen und. konsularischen 'V er- 
' treter derRepublik im i\.uslande und schließt die 

·staatsverträge ab. . . . . . . 
· -2. Weiters stehen ihm-··- außer dem ihm nach 

_ anderen .. Bestim~rn,;gen diese1: Ve1f1~ssu'1i'g,, Uber- 
~ tragen en Befugnissen -· - zu: . . . 

a) die Ernennung derBundesliediensteten (ein-. 
scblielfüch der Offiziere) .und der' sonstigen Bundes 
funktionäre, die Verleihung VOil Amts~ite~n ansolche; .. --::. 

, .. ,, __ ,,. 
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b) die Schaffung von Amts- und Berufstiteln, 
die Verleihuno· der Berufstitel· 

0 . ' 

c_) die Beenadizuns- d·er von den Gerichten 
. u O b 

rechtskräftig Verurteilten die Milderunc und Um- 
' 0 - 

Wandlung der von den Gerichten iiusgesprochenen. 
Strafen, die Nachsicht von Rechtsfolgen und die 
rl1ilgung von Verurteilungen, ferner die Abolition 

· von strafgerichtlichen Verfahren; 
. d) die Erklitrung unehelicher Kinder zu ehe- 

lichen auf Ansuchen der Eltern. 
3. Inwieweit dem Bundespräsidenten außerdem 

noch Befugnisse hi~1sichtlich Gewährnng von Ehren 
rechten, außerordentlichen Zuwendungen, Zulagen 
und VersorgungsgenUsse11, . Ernennungs- · oder Be 
;;tiitigu11gsrechten _ und sonstige Bc~ugnisse i II Per 
sonalangelegenheiten zustehen, bestimmen besondere 
Gesetze. ·. · 

4. Allein diesem Artikel aufgezählten Akte des 
.Bundespräsidenten erfolgen auf Vorschlag der 
Bundesregiernng oder, des von dieser hiezu er 
mächtigten zuständigen Buudesuiinisters. Inwieweit 

_ die Bu1,1desregierung oder .der zuständige Bundes 
minister hiebei selbst an Vorschläze anderer Stellen • . . 0 

gebunden ist, bestimmt das· Gesetz .. 

l- 

1 
11 

I 
-I 
i 

Art .. 77. 
. Der Bundespräsident kann das ihm zustehende 
Hecht der Ernennung von Bundesbediensteten be 
still_lmter Kategorien oder Rangsklass_en den ressort 
JI11tßig zl1sfü11digen Mitgliedern der Bundesregierung 
überfragen .. , · 

Art. 78. 
··; Alle Aktte des Bundespräsidenten bediil'fen Zl_l 

ihr.er Giltigkeit der Gegenzeichnung des .. Bundes 
. - kanzlers und der ressortmäüig; zuständigen· Bundes- 
minister. · 

-1.,· 
.,I 
I 
"l: 

Art. 79. 
Der Bunde·spräsident -ist fUr die Ausübung' 

der ihm zustehenden Regierungs- und Vollzugs 
. gewalt der Bundesversammlung gem1iß Art. 158 
der Bundesverfassung verantwortlich. 

. ' 

· 2. Die Bundesregierung. 
Art. 80. 

1. -Die niit der Auslföun'g 'de1~ Regierungs- u11d ,·. 
· :v ollzugRgewalt betrauten Büridesminister bil~le11 in 
ihrer Üesamtheit unter dem· Vorsitze des Bundes- 
kanzlers· die .Bundesregierung. . ~ . 

· 2. Der Vizekanzlei' ist zur Vertretung des 
B·undeskanzlers m dessen gesamten Befugnissen 
'berufen. 

, . 
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3. Jeder· Minister .handelt innerhalb seines 
Aufgabenkreises selbständig im Namen der Bundes 
regierung, insofern. eine Angelegenheit nicht aus 
driicklich der Gesa~1tregierung vorbehalten ist. 

4. Die Regierungs- . und Vollzugsgewalt des 
Bundes darf um auf Grund der Bundesverfassung 
und der Bundesgesetze sowie der vom Bundestag 
gefaßten Beschlüsse ausgeübt werden. 

4. Die Regierungs- und Vollzugsgewalt des· 
Bundes darf nur auf Grund der Bundesgesetze so 
wie der vom Bundestag oder Bundesrat gefaßten~ 
Beschltisse ausgeübt werden. 

5. Jede Behörde kann im Rahmen der Gesetze. 
innerhalb ihres. Wirkungskreises Verordnungen er 
lassen. 

Art. 81. . . 
_ 1. Die Bundesregierung wird vom Bundestag 
Uber Gesamtvorschlag eines besonderen Aus 
schusses, dessen Zusammensetzung, vVirkungskreis 
und Verfahren .im Geschiiftsordnu11gsgeset~e ge~ . 

. . regelt · ist, in namentlicher Abstimmung gewHhlt, 
Dieser Ausschuß ist ständig. In die Bundesregie-' 

. rung kann I nur gewählt werden, wer zum Bundes 
tage wählbar ist: Die Mitgliede1· · der Bundesregie 
rung müssen nicht dem Bundestagangehören. 

2. Die Bestallungsurkunden des Bund~s 
kanzlers, des Vieekanzlef's und der iibi·ia-en Bundes- 

. • . b 

minister · werden vom BundesprHsideuten mit dem 
Datum des Tages der Angel'dbung ausgefertigt und 
vom 'neugewählten Bundeskanzler · gegengezeichnet. 

3 .. Die Mitglieder der Bündesregierung werden 
vor Antritt ihres· Amtes vom Bnndesprlisidenten 
angelobt. '_ . . . 

Art. -82; 
. 1. BiH die neue Bundesregierung gebildet ist· 

. . . . ' 
hat der Bur1desprffsident entweder. die scheidende 

· · Regierung, unter dem Vorsitz des bisherigen Bundes 
kanzlers, des Vizekanzlers oder .. eines anderen 

· Bundesministers oder leitende Beamte d~r Bt;n<les 
. ministerien unter dem Vorsitz eine~ dieser Be'arnten, 
mit der einstweiligen FUhrung ·der Venvaltnng zu 

. betrauen. . ' ,. 

2~. · Die Bestimmung des .Art. ·81, Ab~-. 2 und ß, . 
ß11der! in diesem Falle sinngemäße A1;weridu!1g. . . 

Art. 81. 
1. Die Bundesregierung wird von de~· Bundes- 

. versamullung Uber den Gesamtvorschlag eines ge-: 
meinsamon · Ausschusses des Bundestages 'ur,(t. 
Bund~srates gewählt.' Dieser Ausschuß ist ständig, · 
seine Zusammensetsung bestimmt das Bundesver-" 

. fassungsgesetz Uber · die · Geschiiftsordnung _ der . 
Bundesversammlung. I{1 die Bu11desregierung kann 
nur gewählt , werden, wer zum Bundestag oder · 
Bundesrat wählbar ist. Die Mitglieder der Bun_des- _ 
regierung mJsseri nicht dem Bun.destng o~ler Bii:Hles- _ 
rat angehören, 

'· '• 

3; Fällt weg. 

2. Die Beetimmung des Artikels 81, Abs .. 2,. 
fin~let. in·. diesem Falle si~ncremtiße .Amvendung. 

•. t, . 

Die Mitglieder der Beamtenl'egiernng werden vom 
BundesprÜsidenteri vor Antritt ihres Amtes an_gelöbt. 

) 

Art. 83; 
· · L yersl1gt der Bundestag c]~r Bmi'desregierung 

oder einzelnen ihrer MitgTieder durch ausdriickliche· 
EritschlieHung· das Vertrauen, so ist eine neue Bundes~; 
regiei·ung zti li~stelle11 oder der betreffen'deBundes- · 
minister ~~i,ies Amtes zu enthebeu'.. ' , 

Art./83; 
.J. Versagt der Bundestag odllr der B~uüle~rat;- 

der Ifo~d~sregierung u.s;,;. 0 ' 
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2. Zu einem Beschlusse des Bundestages, mit 
dem das Vertrauen versagt wird, ist die Anwesen 
heit der Hälfte der Mitglieder des Bundestages er.: 
forderlich. Doch ist, wenn cs ein Fünftel der an 
wesenden :Mitglieder verlungt, die Abstimmung auf 
den zweituächsten vV erktag zu vertagen. Eino neuer 
liche Vertagung der Abstimmung kann nm auf Be 
schluß des Bundestages erfolgen. 

3. Die gesamte Bundesregierung und ihre 
einzelnen Mitglieder werden in den gesetzlich be 
stimmten Füllen oder auf ihren Wunsch vorn Bundes 
präsidenten ihres Amtes ·enthoben. _ 

2. Zu dem Beschlusse eines der beiden Hüuser, 
mit dem das Vertrauen versagt wird, ist die An 
wesenheit der Hälfte der 1\-Jit,rliedcr des betreffenden 

0 ' 

Hanses erforderlich. Doch ist, wenn es ein Fiinftel der 
anwesenden :Mitglieder verlangt, die Abstimmung 
auf den nächsten "\Verktag zu vertagen. Eine neuer 
liche Vertagung der A bstimmung kann nur auf 
Beschluß des betreffenden Hauses erfolgen. 

Art. 84. 
Die Mitglieder der Bnnclesregicrnng sind ge 

mäß Art. 158 der Bundesverfassung dem B1111cl(•S 
tage verantwortlich. 

. . 

Art. 84. 
Die i\Iitglieder der Bundesregierung sind ge~ 

mäß Art. 158 der Bundesverfassung dem Bundestage 
und dem Bundesrate verantwortlich. 

Art. 85. 
· 1. Zur Besorgung der Geschäfte der Bundes 

verwaltung sind die Bundeskanzlei und die jedem , 
Bundesminister unterstellten Bundesministerien 
sowie <lie diesen unterstellten Behörden, Ämter und 
Anstalten berufen .. 

2. Die Zahl der Bundesministerien und deren 
Aufträge und Vollmachten werden durch Bundes 
gesetz bestimmt. 

Art. 86. 
1. Die Bundeskanzlei wird vom Buudeskanzler 

geleitet; jedes Bundesministerium st~ht unter der. 
- Leitung eines Bundesministers. 

2. Der Bundeslrn~zler und die Bundesminister 
können ausnahmsweise auch mit der Ftlhrung eines 
zweiten Bundesministeriums betraut werden. Ebenso· 
kann elem Vizekanzler die Lcitunz eines Bundes- o 

ministeriums übertragen werden. 

Art. 87 .. 
In besonderen Fällen kann· die. Bestellung von · 

Bundesministern auch ohne crleichzeiti()'e Betrauunz 
. b b 0 

mit 'der Fiihmng eines Bundesministeriums erfolgen. 

Art. 88. 
In jedem Bundesministerium wird .dem ,,er- 

. antwortlichen- Leiter zur Wahrung der Einheit und 
Stetigkeit des Gcschäftsgunges · ein Beamter bei 
gegeben, der clen Amtstitel eines Ministerialdirektors 
führt. 
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3. Das Bundesheer. 
Art. 89. 

1. Das Bundesheer ist ein Berufsheer; es wird 
auf dein \Vege freiwilliger Verpflichtung aufgestellt 
und ergänzt. 

2. Tm, Falle eines feindlichen Angriffes auf das 
Bundesgebiet kann die Bundesversammlung .im 
ganzen Bundesgebiet oder in einem 'I'eile desselben 
sämtliche wehrfähigen . Bundesangehörigen oder 
,einzelne Jahrgänge zur Verteidigung des Landes 

,. aufbieten. 
3. Das Nähere bestimmt das W ehrgesetz, 

2. Fällt' weg·. 

3. Fällt weg. 

Art. 90.· 

1. Das Bundesheer ist, soweit die gesetzmH.nige 
b_ii~-g~rliche Gewalt seine Mitwirkung in Anspruch 
nimmt, zum Schutz· der verfassungsmäßigen Ein..- 

• ' b , 
richtungen sowie zur Aufrechterhaltung der Ord- 
nung und Sicherheit' im Innern überhaupt und zur 
Hilfeleistung bei Elementarereignissen undUnglticks 
fällen außergewöhnlichen _Umfanges berufen. 

2.· Dern Bundesheer obliegt der Schutz der 
Grenzen der Republik. 

Art. 9L 
1. Insoweit nicht durch die Verfassung und durch 

. das vV chrgesetz die unmittelbare Verfügung über , 
das Bundesheer der Bundesversammluncr vorbehalten 

, ,-, 
ist, -wird mit· der Verfügung die gesamte Bundes- 

, regierung oder i11nerhalb der von dieser erteilten 
· Ermii?htignng der zustitndige. Bundesminister be 
traut.· 

2. Inwieweit auch die Behörden. der Länder 
und Gemeinden die Mitwirkung des Bundesheeres 

· zu den im Art. 90, Abs: 1, erwähnten Zwecken un 
mittelbar in Anspruch nehmen können, bestimmt· 
das Wehrgesetz. 

Ar.t. 91. 
1. Über das Heer verfügt die Bundesversamm'' 

lung. Insoweit dieser nicht durch d~s Wchrges~tz .. 
die u;1rnittelbare Verftlgnng vorbehalten ist, _wird: 
mit der Verfüzuuc die Bu11desre0°·ierung oder inner- e o . 
halb der von dieser nrteilten Ermuchtigung der zu- 
ständige Bundesminister betraut. 

.. 
Art. 92. 

Durch Bundesgesetz wird geregelt, inwieweit 
die LUnder bei der Ergänzung ; Verpfleg·ung und 
Unterbringung des Heeres und der Beistellu~g 
seiner sonstigen Erfordernisse mitwirken. · 

zweiter Abschnitt. 

Von .der Gerlchtsbm-kett des Bundes .. 

·. Ad. 93. 
1. Die Verfassung und Zusutndigkeit der 

Gerichte wird durch Bundesgesetz festgesetzt. 

•,lj 

·,- 
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2. Die Urteile und Erkenntnisse werden im 
· · Namen der Republik Österreich verkündet und aus 
gefertigt. 

Art. 94 . 
. 1. Niemand darf seinem ordentlichen Richter 

entzogen werden. 
2. Ausnahmszerichte sind nur i11 den im Gesetz 

. "' 
'vorausbestimmten Fällen zuHissig .. Ob ein solcher 
Fall vorlierrt und wann die Wirksamkeit des Ans- e . . 
nahmsgerichtes nnfzuhüren hat, 'wird, abgesehen 

·.yon·. den in der Strafprozeßordnung geregelten 
:(. _- Fullen, von der ßundesregicrung fe~tgesetzt. Die 

Bundesregierung ist verpflichtet, jeden solchen 
.J Beschh~ß ungesäumt den Bundestag und dem 

Bundesrat vorzulegen und auf Beschluß eines der 
beiden Häuser sofort außer Kraft zu setzen. 

3. Das Verfahren wegen Delikten gegen das 
'Völke~recht wird dem Verfassungsgerichtshof Uber 

_ tragen. 

Art. 95. 
Die Militärgerichtsbarkeit ist -- außer für 

· Kriegszeiten -~ aufzuheben. Das Nähere regelt ein 
Bundesgesetz. 

Art. 96. 
Die Todesstrafe im ordentlichen Verfahren ist 

abgeschafft. · 

l 
.. 

Art. 97. 
· l. Die Richter wcrdcn.noferue diese Verfassung 

oder die Gerichtsverfossnngsgesetze nichts anderes 
bestimmen, auf Antrag .der Bundesregierung vom 
Bundespräsideutcn oder anf Grund 'seiner Ermächti 
gung vom zuständigen Bundesminister ernannt.' · 

2. Die Bundesregierung stellt ihre Anträge auf 
Grund.von Besetzungsvorschlägen .. von Kollegien, 

. , die durch das Geriohtsverfassungsgesetz eingerichtet 
werden. 

3. In diese Kollegien entsenden die durch das 
Gerichtsverfassungsgesetz bezeichneten richterlichen 
Senate zwei Drittel c1~r Mitglieder. Das letzte Dritte'I 
wird, wenn es sich um Richter der ersten oder zweiten 
Instanz handelt, von den betreffenden Landtagen, 

. wenn es sich um Richter der dritten Instanz oder 
des ·ven~altungsgerichtshofes handelt, vom Bu;ides~ 
tage entsendet. . . . . · . 

4. Der Besetzungsvorschlag hat, wenn . ge 
nilgencl Bewerber vorhanden· sind, mindestens 
drei Personen, wenn. aber mehr als Cine Stelle· zu 
besetzen ist, .mindcstene doppelt· soviel Personen zu 
umfassen, als Richter zu ernennen sind. Er ist dem 

\ 

., 
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zuständigen Bundesminister vorzulegen und von 
ihm an ~ie Bundesregierung zu leiten. 

Art. HS. 
1. Die Richter sind in Ausiibung ihres richter 

lichen Amtes nnabhiingig. 
2. In Ausübun« seines richterlichen Amtes t-, . 

befindet sich ein Richter hei Besorgung aller ihm 
nach dem Gesetze und der Gesohltftsverteilung zu 
stehenden gerichtlichen Geschäfte, mit Ausschluß 
jener Justizvcrwaltnngssachen, die nicht nach V or 
schrift des Gesetzes durch Senate oder Kornmissionen 
zu erledigen sind. 

- Art. 99. 
1. Im Gerichtsverfassungsgesetz wird eine 

Altersgrenze bestimmt, mit deren Vollendung die 
Richter in den dauernden Ruhestand zu versetzen 
sind. 

2. Im _Hbrigen dürfen Richter nur in den Yorn 
Gesetze vorgeschriebenen Fällen und Formen und 
auf Grund eines förmliehcn 'richterlichen Erkennt, 
nisses ihres Amtes eutsetzt oder wider ihren Willen 
an eine andorc Stelle offer in den Ruhestand ver 
setzt werden. Diese Bestimmungen finden jedoch 
·auf Übersetzungen und Versetzungen in den Ruhe 
stand, die durch Verltnclenmgen in der Verfassung 
der Gerichte nötig werden, keine.Anwendung. In 
·einem solchen Falle stellt das Gesetz fest, innerhalb 
welchen Zeitraumes Richter ohne' die sonst vorze- 

, b 

schriehenen Förmlichkeiten an eine andere Stelle 
oder in den R11hesta11<l versetzt werden können. 

3. Richter dürfen nur durch Vcrfiignng des· 
Gerichtsvorstandes oder der höheren Gerichtsbe 
hörde unter gleichzeitiger Verweisung der Sache· 
an· das znsfändigc Gericht zeitweise vom Amte ent- 
hoben werden. · 

Art. 100. 
1. Die Prüfung der. Gültigkeit gehörig kund 

gemachter Gesetze steht tl~n ·Gerichten nicht zu. 
2. Hat ein Gericht g~gen die Anwendung einer 

Verordnung aus dem Grunde der Gesetzwidrigkeit 
Bedenken, so hat es das Verfahren zu unterbrechen 

- und den Antrag auf Kassation dieser Verordnung 
beim Verfassungsgerichtshof zu stellen. 

3. Die Bestimmungen über das Prüfungsrecht · 
des Verfassuno·s()'erichtshofes enthält das siebente b b 

Hauptstück. 

I' 

j 
' I ... .--; 
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Art. 101. 
_ ·1. Die Verhandlungen in Zivil- und Strafrechts 

sachen vor dem erkennenden Gericht sind mündlich 
und öffeutlich. Ausnahmen bestimmt das Gesetz. 

2. Im Strafverfahl'en gilt der Anklageprozeß. 

Art. 102. 
Bei den mit schweren Strafen bedrohten Ver 

brechen, die das Gesetz zu bezeichnen hat, sowie 
bei allen politischen v·erbrechen · und' V ergehen 
entscheiden Geschworene über die Schuld des An- 

- geklägten. 
.Art. 103. 

Als Oberste Instanz in Zivil- und Strafrechts 
sachen besteht .d er Oberste Gerichtshof i11 Wien. 

, J \ 

Art. 104. 
Amnestien wegen gerichtlich strafbarer Hand 

lungen werden durch Bundesgesetz -erteilt, 

Art. 105. 
_ ·Wenn eme \T erwaltungsbehörde über Privat- 
rechtsanaprüche zu entscheiden hat,. steht es den 
durch diese Entscheidung Benachteiligten frei, wenn 
nicht. im Gesetze ·etwas anderes bestimmt ist, Ab 
hilfe gegen die .andere Partei im Rechtswege zu 
suchen.." 

.t\bsatz .2 füllt weg. 2. In den Angelegenheiten der· Bodenreform 
steht d~n . aus· Richtern, Verwaltungsbeamten und 

. Sachverständigen bestehenden Kommissionen das 
a~sschließliche Entscheidungsrecht zu . 

• I 

. ' 

/ 
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Viertes Hauptstück. 

Von· der Gesetzgebung und Vollziehung in den Ländern. 
·Art. JOG. 

__ -~·. Jedes Bundesland gibt sich im Rahn~en 
-dieser Bundesverfassung in seiner. Landesordnung 
selbst seine Verfassung. 

2. Die Landesordnung bestimmt die Zusa111111en 
setzung des Landtages und der Landesregiernng. 
Der Landtagspräsident, der LandeRhauptmann und 

_· sein Stellvertreter leisten in die Hanel des Bundes 
prnsidenten die Ange,lobung auf die Republik Öster- 
.reich und auf die Bundcsverfassuug. · 

_ · 3. Die Landtngswuhlordnnngen dürfen wie die 
Wahlordnungen für alle allgemeinen. öffentlichen 

- Vertretungskörper die Bedingungen . des passiven 
. - und aktiven Wahlrechtes nicht enger ziehen als dies 
m _der Wahlordnung zum Bundestag der Fall ist. 

I 
I ,I 

Art. 107. 
L Die Mitglieder des Landtages ge11ießen die 

gleiche Immunität wie die Mitglieder· des Bundes 
tages, . wobei die Bestimmungen des Art. 64 sinn 

. gemäß Anw~ndung finden. 
• 2. Die Hestimrnunrren des Art. G4 gelten auch 

. - 0 

für die öffentlichen Sitzungen · der Landtage und· 
ihrer Ausschüsse. 

I r•. 

Art. 108. 
i'. Zu einem Landesgesetz ist der Bescl1l11ß des 

Landtages, die · Beurkundung durch dessen Prä 
sidenten, die Gegenze~chnung durch den Lal}des 
hauptiuann und die Kundmachung durchdie Land~s- 
1:egierung im Landesgesetzblatte erforderlich. 

· 2. Insoweit ein Landesgesetz die l\litwirkung 
von Bundesbehörden bei .der Vollziehung vorsieht, 

. muß ZU. dieser . Mit~virkung die . Zustimmung . der 
, Bundesregierung eingeholt werden. Tn diesem :F'all~ 
ist die Qegenzeiclmung durch deu ressortzuständigen_ 
Bundesminister erforderlich .. 

\ ' . , '· . 

Art. 109.· 
.. L . Alle Ge~etz~sbeschllisse· der Ümdtage sind 

unmittelbar nach erfolgter Beschlußfassung des 
'Landtages und vor ihrer Kundmachung vom Landes 
·• hauptmann der Bundesregierung bekanntzugeben .. 

' , . I 
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2. \V cgen. Gefährd nng von Bundesinteressen 
kann die Bundesregierung unter gleichzeitigerVor 
Iage des Falles an den Bundesrat binnen vier 
Wochen vom 11age der eingelangten Bekannt 
machung an gegen den Gesetzesliescliluß des Land 
tages Einsprncii erheben. In diesem Falle sind .. 
;1er Beschluß 'samt dem Einsprnch · der. Bundes 
regienmg und der .1\.ußernng des Bundesrates im 
Landtage neuerlich zur Verhandlung zu stellen. 

3. · Wiederholt der Landtag seinen Gesetzes- · 
beschluß, 80 ist dieser kundzumachen. -Hnt jedoch 
der Einspruch der Bundesregierung die Zustimmung 

· . (Jes ßnnclcsrat~~ erhalten, so kann ein solcher Ge 
setzesbeschluß nur kundgemacht werden, wenn er 
bei Anwesenheit der Hälfte aller Mitgliecler des 
Landtages mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
aller abgegebenen Stimmen wiederholt wird'. 

Art. 110. 
l. Die Knndnrnchnng der 'Landesgesetze er 

.. folgt mit Berufung auf den Be~chlull des Landtages 
'durch die La11ilesregienmg im Landesgesetsblatte. 

2. Landesgesetze treten, wenn darin selbst nicht 
aüsdriicklich eine andere Bestih1mur10' zetroffen wird 

, 00 · · l 

· nach Ablauf des 'I'ages ~ler erfolgten Verlautbarung 
in ,virksamkeit. . 

Art. .l Ll . 
1. Jeder Landtag kann auf Antrag der Bundes 

regierung mit Znstimmnrig des Bnnclei:irates vom 
Bundespr1iside11ten aufgcliist werden, . 

2. In diesem F'alle hat der Landeshrrnptmann 
hinnen sechs ,v ochcn Neuwahlen auszuschreiben 

·_und binnen vier ,v ochen nach dmcha~führter vValil 
• . ' IC, 

,den neugewUlilten Landtag einzuberufen.· 

Art. 112. 
1. Der Landeshauptmann oder sein Stell ver-• 

tretet· vertritt das Land. · · 
. 2. Er trügt in den Angelegenheiten der mittel- 
baren Bundesverwaltung gemUß Art. 158 die Verant- 

, wortung gegenüber der B;mdesregierung. . 
· 3. Dein Landtage gegenüber sind die Mit 

glieder der Landesregierung gemäß Art: 158 ver- . 
·. ant,vortlich. 

I 

Art .. 113. 
· Zur Leitting des . gesamten inneren Dienst 

betriebes dc11 Landesregierung wird ein dem Stande 
,.:aer rechtslrnndigenVerwaltungsbcamten angehören-· 

· der Lar1desa~tsdirekl.or bestellt; er ist der unmittel 
bare Vorgesetste aller Landesangestellten und hat 

Art. 113. 
Zur Leitung des gesamten inneren· Dienst 

betriebes d~r Landesregierung wird ein dem Stande ,. 
der rechtskundigen Verwaltungsbeamten angehüren 
der Beamter bestellt. 

/ 
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. _ für einen. einheitlichen und geregelten Geschäfts 
gang in sämtlichen · Zweigen der· Landesverwaltung 
zu 'sorgen. 

Art. 114. 
·Mit Zustimmung des Bundesrates, oder nuf 

Ersuchen des betreffer~den Landtages kann der 
Bundespräsident in außerordentlichen Füllen auf 

~ Vorschlag der Bundesregierung ·vorli hergehend zur 
Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit die 
Verwaltung des Landes durch zweckdienliche Ver-. 
,valtungsmaßnahmen sicherstellen. 

Art. 115. 
-Die Länder können uutoreiuauder in Landes 

·sachen Vereinbarungen treffen, 'Diese sind der 
<Bundesregierung ohne Verzug anzuzeigen. 

' \ 

' I 

• 

' ...... 
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.Fünftes Hauptstück. 

Von den· Gemeinden. · 
Art. 11G . 

. , 1~ Jedes Land ordnet im Rahmen dieser Ver 
fassung clie Einrichtungen der Gemeinden in einer 
besonderen Gemeinr1eordnung selbständig. 

2. Gemeinden im Sinne dieser Verfassung sind .. 
· nicht bloß die Ortsgern~inden, sondern auch die 
Gerichtsbezirke und die politischen Bezirke, bezw. 
die "an deren Stelle . tretenden Kreise (Gebiets 
gemeinden). 

3. Diese Gebietsgemeinden sind als öffentlich 
- rechtliche Körpersohaftenund zugleich ah; juristische 
, Personen des Privatrechtes . mit eigenen gewählten 
· yertret.11;1gen (Art. JOG, Abs. 3) cinzurichteu.. 

·• · 4, Die Immunität derVolksvertreter.(Art.12_, 
Aos:2) kommt den Gemeindevertretern nicht zu. 

Das ganze fünfte Hauptstück fällt weg. 

Art. 117." 
1. .Die politiselwn·.Bezirke sind unter Beriick 

sichtigung der geschichtlichen Landeseinteilung 1!11cl 
unter Bedachtnalime auf wirtschaftliche Zusammen 
hänge {rnd geänderte V erkehrs~erhitltnisse zu Kreisen ' 

: (Ga nen,Vierteln u.dgl.) umzugestalten. Die Änderung 
. in de~ Abgi·enzung der Gerichts- nnd politischen 
· Bezirk~ und die Einteilung eines Landes in Kreise · - 

·. bedarf Ubereinstim,r{ender Bundes-·. und Landes- 
- . gesefze. 

· - ~- In' Ländern,. die nur einen Kreis bilden , · 
(Art! 121, Abs. 3),kirnn die Errichtung vonGebiets- 
gemeinden' entfallen. . 

'. 

Art.' 118. · 
t. ,Jede Liegonsohnft muß , zum Verbande 

· einerürtsgerneinde gehören, jeder Bundesangehörige . 
. in . einer Ortsgemeinde des Bundesgebietes das 
Heimatsreclit besitzen. . . 

2. · Das .Heimatsgesetz bestimmt, in. welchen 
· ... ,·Fullen Bundceangehörige .. oder La,;cleshiirger; die 
: • zni· Zeit in keiner .Gemciude das Heimatsrechtbe 

sitzen, einer Ge1~1einde als Angehörige zugewiesen 
w~i;den können. 

' .. ~, 
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ß. Mit r1ein Heimntsrecht sind Üntorstützuugs 
uurl V crsorgungsanspriiche an rlic Ortsgemeinde 
nicht verkniipft. Diese Ansprüche werden d nrch ein 
Bundesgesetz Uher den · Unterstützungswolmeitz 
geregelt. 

Art.119. 
1. Di~ Gemeindeordnungen setzen fest, welche 

Ortsgemeinden als Klei11- oder Großgemeinden oder 
als Märkte oder Städte zu bezeichnen sind und 
sorgen für eine der Größe der Ortsgemeinde· an 
gepaßte Vertretung und Verwaltung vor. 

2. Städte mit mehr als 20.000 Einwohnern 
. erhalten· cl;ts Recht Pines · eigenen Statuts, Die 
.Gemeindeonlnung bestimmt, welche Städte mit 
eigenem Statut' die Rechte einer Bezirksgemeinde, 
welche <lie Rechte einer Kreisgemeinde besitzen. 

Art. 120. 
1. Die Gemeindeordnnngen haben v~rzusorgeu, 

daß in. allen Ortsgemeinden ein oberstes gewähltes 
Organ (Gemeindevorsteher, Bürgermoisterjund in 

. Städten nnd Märkten nebst diesem ein oberstes er 
nnuntes Organ (Amtsleiter, Amtsclircktor oder <lg!.) 
bestellt wird, das 'für die Vollziehunrr der Gesetze ' . ,' ' 0 .. 

1m'1 Verordnungen des Bundes veranbvortli~h ist. 
2. Diese Verantwortlichkeit hindert nicht, daß 

dasselbe Organ zugleich Landes- t11Hl. Gemeindeau 
gelegenheiten besorgt. 

Art 121. 
L Die Bezirks- und Kreisvertretungen haben 

· alle .bisher . durch· besondere Ausschüsse, · Konkur 
renzen . und sonstige· Sondervertretungen - besorgten 
Gesclüifte, ihres Sprengels z~1 übernehmen. ~ , 
. 2. Die Amtegeechlttto der bisherigen landes 
fürstlichen politischen Bezirksbehörden' gehen auf 
die .Kreisgem~inden .übcr. · 

3. Btindesliinder, .unter 2_50.000. Einwohner 
können festsetzen, daß das gam~e Land ein Kreis 

- ist· und dieLandesorgane zugleich die Amtsgeschäfte 
eines Kreises führen, so <laß -im Rechtszuge· eine 

· Instanz entfällt. · ·· · · 

/ 

' . 

-Art. 122. 
1. Die Öisherigen · landosfürstliohen politischen 

Behörden erster Instanz werden zu Behörden der 
Kreisgeineinde U1ul il;r An'1tssprengel .fällt mit. dem· 
Kreisge biete zusammen. Diese Behörden vollziehen 
unter'-~1er Bezeiclmung Kreishauptmannschaften in 
den' Ländern, wo'. Kreise errichtet werden, die 

· Bundes- undLandesgesetze und die Weisungen der 
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Bundes- -unrl Landesregienrng in sfändiger Zn 
:.snmmenal'heit mit der Kreisvertretung. Del' Kreis 
_ Jrnup.tma~rn ist für die Verwaltung i1~ Landessachen 
der Landesregierung· und für die Verwaltung in 
Bundessachen im Wt;ge des Landeshauptmannes 

· der Bundesregierung verantwortlich. 
2. Ein Bundesgesetz über die Orga11isation der 

· Bundesverwaltung regelt das Zusammenarbeiten der 
· .: )(l'eishauptma~11schaft und der gewlihlten Kl'eis 
.- _:. und Bezirksvertretungen. Die. Ausföhrnngsgesetze 

zu' diesem Bundesgesetz erlassen die Bundesliinder. 

Art. 123. 
1. Die Kreis-, Bezirks- und 'Ortsgemeinden 

sind berufen, in erster Instanz die Verwaltung der .· 
. "Bundes- und Liindessachen so, wie es' das Bundes- · 

· ·g~setz Uber die Organisation der Bundesverwaltung 
<_und die zu ihnen erlassenen A usführungsgesetzeder 

· Länder vorsehen, zu führen. 
2. -Weg'en ihrer örtlichen Natursind denKreis-, . 

'; Bezirks- und Ortsgemeinden folgende Angelegen- 
- heiten· als Gemeindesache in besonderem Sinne · 
. innerhalb der Bund~s~ und Landesgesetze vorbe- 

.. ,.halfen: · · · 
a) die Wahr1111g und V ertretung der gemein 

samen Interessen ihres. Gebietes und ihrer Bevöl 
kerung vor den· Landes- und Bund~s!Jehörden, 

. b) im Dienste dieser Interessen die Begründung, 
.Erhaltung und Führung von öffentlichen Einrich 

.. •. tungen und Anstalten zur Förderung der Volk~ 
. wirtschuft wie zur Pflege der sozialen Wohlfahrt 
'und- der geistigen Kultur, 

·c) das Recht, Vermögen ~;lier Art zu besitzen, 
gemeinwirtschaftliche Ünternehmungen zu be 
.treiben.. ihren Haushalt selbständig z11 führen und 
dazu., innerhalb der Staats- und Landesgesetze 

· ·>Steuern und Abgaben ,auszuschreiben. 

Art. 124. 
Insbesondere sind Gemeindesachen in diesem 

Sinne: 
. · a) die . örtliche Sicherheitspolizei, das Hilfä 

- und Rettungswesen, ~ 
· b) die Sorge für Erhaltung der _Gemeinde- 

straßen, Weg», Püuzo, Brücken und die örtliche. 
· Straßenpolizei, 

c) Flurschutz und Flnrpolizei, . 
· cl) die Regelung des Marktverkehres und· die 

Lebensmi ttel polizei, 
e) die Gesundheitspolizei einschließlich des 

Leichen bestattnngswesens, 
_ f) die 'Bau-, und· Feuerpolizei. 

_I' ·~· 

·, 
I 
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Art. 125. 
Die Kreisvertretung beschließt, in welcher 

Weise Kreis-, Bezirks- un<l Ortsgemeinden sich in 
die den· Gemeinden .vorbehaltenen Aufgaben teilen 
und hie bei zusanm1en\virken ... 

Art. 126. 
Die Bundes- und Landesorgane im Kreise 

(Art. 122) .stehen den Gemeindevertretungen be 
ratend und unterstützend zur Seite und · wirken bei 
der Durchführung _der Gemeindebeschlüsse nach 
Maßgabe des Bundesgesetzes Uber die Organisation 
der Üundesverwalti1~g mit. 

I. 

~ .. •. ' 

~··"··•}',-- 

I 
i .•.~ 
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. Bechstes Hauptstück. 

Von der Rechnungskontrolle im Bunde. 

Art. 127.· 
.' : Zlir_· Überpriifung. der Gel;:frnng in· dor ge 

samten Staatswirtsohuft des Bund tis und der Länder, . . . . ' . ' 

ferner der Gebnrung der von Orgnuen des· ß11111les. 
~der det·.Lttrider verwalteten Stiftungen, li'nnds und 
Anstalteri .ist der Reclrnn11gshof, berufen. · 

Art. 127 . 
. 

1 
Zur Überi;rufi'mg. der Gebm:ung in d~i· ge- · 

samten Staat~wirtschaft dos B111Hles und der Liinde1·, . ·. 
ferner. der Gebarung der von Organen des Bundes 

· oder der Länder verwalteten Stiftungen, Fonds und 
An.stalten ist der Rechnungshof berufen, Er lrnnn ··. 
auch die Gebarnng von Unternehmungen · über 
'prüfen, an denen der Bund oder die Länder finari-. 
ziell _beteiligt_ sind. 

Art. 128 . 
. : 1. Der Rechnungshof untersteht 'unmittelbar 

. :_der Bundesversammlung. · 
. . 2.: Der· Rechnungshof besteht. ans einem Präsi- 

.·der{ten und den 'erfotdcrlichen Beamten mid Hilfs 
_,kräften. 

3. Der Präsident des Rechnungshofes wird von 
I'."•., _c •. . . . . • ' • 

.. der· Bundesversammlung gewählt. . 
4 .. Dei· Präsident .des Rechnungshofes darf 

. ,k~ine1~ .politischen Körpers~lrnft angehören .~nd in 
den letzten fünf Jahren weder Mitglied der Hundes- . 
~·egierung . noch . emer Landesregierung · gewesen 

'Art. 129. 

I. 

. . _-i .. Der P1;Hside~t 1.ies , l}ecl;nungshofes ist in 
·:J3-~zng .·auf V erantwortlichkeit c1eh Mitgliedern- Je'-i·. 
,füuidesregierung_gleichges'tellt. · · ·· · 

2: Er kan11 -durd1 , Beschluß .der .Bundes- 
.. " versammlung abberufen werden. 

Art. 130. 
1. Der Präsident wird von dem im- Rance 

. , , , 0 

nnchsten Beamten des Rechnungshofes vertreten. 
; Fiir . d~n · Stellvertreter gelten gleichfalls die .Be 
stimmungen des Art. 129. 

.• 

,._.-- ;-',< 
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Art. 131. 

1. Die ,J3e:imten des Rechnungshofes ernennt 
auf Vorschlag und unter, Gegenzeichnung des 
Präsidenten des Rechnungshofes der BundesprUsi 
dent ; er verleiht in gleicher Weise Amtstitel, Doch 
kann der Bundespr:isidont den PrUsidenten des 
Redmungshofes ermächtigen, Beamte bestimmter 

· 'Rangsklassen nach Ai~hörung des , Gremiums zu 
ernennen. , 

2. l)ie Hilfskräfte ernennt der Präsident des 
Rechnungshofes nach Anhörung des Gremiums. 

Art. 132~. 

I 

f I. 

,,einer Gemeinde" 'fällt weg. 

L 

Kein Mitglied 'des Recln_rnngshofes .darf an der · .. 
· · Leitung und Verwaltung von Unternehmungen, die 

dem Bund oder den LUndern ~echmmg zu legen 
haben oder zum Bund oder · einem Lande ; oder 
:~iner Genieinde in eiliemSlibventions-oderVertrags-. 
verhältnis stehen,' beteiligt sein. Ausgeriomme1~ sind 
Unte~·uehmungen, die ausschließliclt die Förderung· , • 

· humaner B~strebungen oder ·,der_ wi1:tschaftlicl{en 
Verhältnisse von öffentliche1~ Bediensteten oder von 

. deren Angehörigen zum Zwecke haben. 

Art. 133. 
Alle Urkunden über Staatsschulden. (Finanz- . 

und Verwaltungsschulclen), ,fosoweit Rie ei11e Ver 
ptiichtung des Bundes heinlrnJten, Hind vom Prfü,i- , 

. clent~n des Rechmrng~hofes gegei-izuzeichnen; durch 
. idi_ese, Gegenzeichnung wird lediglich die Gesctz 

_mäßigkeit: mid rech111111gsmußige -füchtigkeit der 
· Gebarung bekräftigt. · · · ' 

? 

Art. 134 .. 
. ·· Lassen sich · _'M~inungsvers,chiedei1heit~n · 

zwischen den - 'Bundesministe1·i~n und de~;i: Rech- ·· 
. mmgshofe, nicht im Einvernehm6n austragen, so 
entsclieidce der _Bund,esprlisident. 'M~inungsver 
~chiedenhciten z'wischen dem Reehnu;igshofe -~nd 
den Landesregi,en1ngeü, die. sich im Einvernehmen 
nicht aush:~gen lassen, entsch~idet de~· Bundes1:at .. · 

Art. ,135: 
t Der · Rechnungshof ~rerfaßt den: Bundes- 

. rechuungsahschluß und ges.oml~rt von · diesem die 
LandeHreclmimgsahschlüsse. , . · 
,. 2. Die Genehrniu-urig des BuntlesrechQtrngs- · 

' ' . :· .. , .o. . ,· ' ' 
ahschluss.es .ob liegt dt;m; Bundestage. 

', I - 

. 2~ .Die G~11ehmig~ng des Bundesrech~l~~gs~_ 
abschlusses und das auf.Grund dieser Genehmigung 

. der Bnndesregiemn'g 'zu .. erteilende Absolu~orium 
bedarf übereinstimmender .. Beschlusse ·des Bundes 
tag~s und des. Bundesrates.· 

' . ,•_._.. . . 
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· ... 3. Die Landesrechuungsabschliisse werden dem 
Bundesrate übermittelt, der sie begutaclitet ~md mit 
Reinem Ratschlag den zuständigen Landtagen zur 
,verfass~ngsmäßigen Behandlung übermittelt. 

Art. ise. 
Die näheren Hestimmungen über die Tätigkeit 

des Rechnungshofes erfolgen durch Bundesgesetz. 



45 

Siebentes Hauptstück. 

Die politischen Rechte und Freiheiten 
- des Volkes~ 

Von den Grund- und Freiheits 
rechten."] 

Erster Abschnitt. 

Reclttsgleichheit .. 
• 

Art. 137. 
1. Die Bundesangehörigen sind vor dem Gesetz 

gleich. Die Fremden, die sich innerhalb des Bundes 
gebietes aufhalten, genießen mi_t Ausnahme der 
politischen Rechte, die den Stuatsbürgern vor 
behalten sind, die gleichen Rechte wie die Bundes 
angehörigen,· s~nveit nicht Bundesgesetze im Rahmen 

- des · Völkerrechtes und der Staatsverträge Ein- 
-·' schränkungen ;rnsdi-iicklich vorsehen. ' 

-· 2. EinsclirHnkungen der Rechtsgleichheit aus 
'dem Grunde der Zugehörigkeit zn einer R~ligion 
oder Nation sind unzulässig. 

3. Männer und Frnuen haben grundsätzlich die 
· gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. 

1: 

Art. 138. Art. 108. 
_ 1. DP.r Adel und dessen fü1ßero Ehrenvorzüge Öffentlich-recht.liehe Vorrechte oder Nachteile 

. \. 

, sowie Titel · und - \Vii rd en, welche bloß zur AuR- . der Geburt und des Standes sind a'nfgehoben. 
zeichnung _ verliehen werden und nicht mit amt- __ Adelsbezeichnungen gelten nm als 'I'eil des Namens 
lichen Stellung, bürgerliohern Berufioder wissen- und dürfen nicht. mehr v~rliehen werden. · 

: schaftlioher oder kiinstlerischer Leistung · zu- 
sammenhängen, sind mit allen damit: verbundenen 

.· Ehrenrechten _ aufgehoben und dürfen nicht mehr 
verliehen werden. 

2. Die bisher verliehenen Orden und Ehren 
zeichen . dürfen, solange ein Bundesgesetz nicht - 
anders verfügt.iweitcr getragen werden, u~ue Ehren- 

. zeiehen können nm durch Bundesgesetz geschaffen 
werden. - 

3.: Kein Bundesangehöriger da~·f von einer aus 
. ländischen Regierung 'rite! oder Orden annehmen. 

. . ' *) Die Zählung der A1;tikel erfolgt hier nach dem von •Staatssekretär Mayr in Linz der Llinderkonfere11z vor- · 
· gelegten Ent~rfe. · · 

·. I 

,, 
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Art. 139. 
Die öffentliohon kmter und Funktionen sind 

-allen Bnm1esnngehüriw)l1 ohne · Unterschied gleich 
zngHnglich. 

zweiter Abschnitt.' 

· Freiheitsrechte. 
a) Persönliche Freiheit. 

. Art. 140. · 
1. Die Freiheit der Person ist. gewlihrleistet. 

Die zum s·chut.ze von Stant und Gesellschaft erforder 
lichen Schrariken können nur durch Bundesgesetz 
errichtet werden. 

· · 2._ Personen, denen die Freiheit entzogen wird, 
sind spätestens am da~auflolgenden'I1age in Kenntnis 
zu setzen, von welcher· Behörde und -aus welchen 
Gründen di~ Entzielrnng der Freiheit angeordnet 
worden ist; es muß ihnen nnverziiglich Gelegenheit 
gegeben werden, Einwendungen gegen die E'reiheits 
eutziehung .vorzubringen. 

Art. 141. 
1. Der Bund gewährt Fremden, <lie wegen straf 

barer Handlungen, c~ic sie aus politischen Beweg 
griinden begangen haben, verfolgt· werden, das 
Asylrecht. 

2. Doch können Personen, die das Asylrecht 
beanspruchen, an einen bestit~mtcn A ufontl;altsort 
gewiesen oder in Scliutzhaft gehalten werden. 

3. Das Recht der Auslieferung von Verbrechern - 
wird ~lurch Bnnclesgesetz geregelt. 

Art. 141. 
Im Linzer Entwurf vacat. 

Art. 142. 
Das Hausrecht ist gcwHhrleil'\tet. Wann eine 

Hausdnrchsucliung zulnssig ist, wird durch Bundes 
gesetz bestimm t. 

Art. 143. 
Das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprech 

geheinmis ist jedermann gewährleistet. .Ausnnhmcn 
in den Füllen strafgerichtlicher Untm:s1ichu11g und 
~mtor außerordentlichen V crhältniss~n können nur 
durch Bundescesetz bestimmt werden. 

0 , ' 

b) V,ereins_- und Versammlungsrecht· Freiheit der Meinungsäußerung. 
Art. 144. Art. 117. 

· - 1. Alle Bundesangehörigen haben das .nur 
durch des Strafgesetz ~ing~schrlinkte Recht, Vereine 

, Zll bilden. Dieses. -Hecht darf durch Ausführungs 
gesetze nicht gemindert werde n .. 

1. und 2. gleichlauten<l; 
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·. . 2._ Über die Rechtsfähigkeit von Vereinen he- 
stimmen die Vorschriften des bürgerlichen Rechtes. 

. 3. Politische V creine sind wie- alle sonstigen 
Vereine zu behandeln. 

B. Im Linzer Entwurfe vacat, 

" 

Art. 14f). 
- ,, . 

1. Alle Bundesangehörigen haben das Recht, 
sich ohne Anmeldung oder he~oud~re Erlaubnis 
unbewaffnet zu versammeln. Dieses- Recht darf 
durch .Ausführungsgcsetze nicht gemindert werden. 

2~ Für Venm111ml11;1ge11 unter freien Himmel 
kann durch Bundesgesetz eine vorherige Anmeldung ·· 
Dei der Sicherheitsbehörde sowie am1Verk:Pln·8rii<'k- ' I. 

I . i_sic~1ten die Beschräukung nut bestimmte, durch die 
. Ortsgemeiiüle. angewiesene Strnßen 1111<1 Pllitze vor-. 
g~sehenwerden_. Solche Vorsammlungen ·kunnen hei · 

·. unmittelbarer Gefährdung der 'I'eiluehrner oder 
· anderer Personen sowie mit Rücksicht auf dle un- 
. ~e~influßte 'L'ngung 'üffentlicher. Vertretungski.irper 
.· schatten verboten werden. 

Art. 146. 
. \ 

· l: Die Freiheit der l\f cinunrrsäußcruuz ist Iliff 
. . . . 0 ~ 

durch das Strafgesetz beschränkt, 

2. - ·Die· Pressefreiheit ist gewlihrlei8tet. Die 
Beschlagpahnw von Druckwerken darf nur ans den 

. _vom Strafgesetz; von der Str.ifprozeßordnnug und 
- . : ';Om J=>reRsegesetz vorgcsehenenGrii nclen statt.finden. 

·' __ Sie ist 'ohne gleichzeitige Verfolgung des Täters aus 
- geschlossen. . 

~ .. 3. Das Postverbot km;li nur gegen nusländische • · 
.. -·_.Dr11c_l~s~hrift~n. in clc11 dnrch·Bnnd~sgesetz vorgti- 

seltenen Fällen erlassen werden. ' · 
' . . ' 

, f· Jecle Zt•nsu~: ist aufgehoben; . clocJ/ können , 
für .'rheate1· und- Lichtspiele durch Ges~t~ . ~h 

:. ·-: - wb,che_ncle Bestimrmiiigeii g;troffo'n werden. Auch 
.sind .zur Bekä1111)fung· der Schund- . und · Sclimutz 
·<Iiteratur sowie zuin Schutze der Juzeud bei. üffen£- 
•. • .. ·. • . • . . • M - . 

.lichen Schaustellungen und Darhietuneen bundes- -' . . . . . . "'· . . 

~· --~ g~setzliche Mnßnahüien zuliissig. · 

Art. 116. 
1. Gleichlautend. 

2. · Die Beschlagnah_rne von Druckwerken ist __ 
nur in den durch Bundesgeseta bestirnmteu Fullen , 
und Formen · zulässig.· DaR .Postverbot lrn_mi _ nur 
.gegen auslürnlische Druckschriften in den durch 
Bundesgesetz ,;_orgeseheneri FH.llcn erlnssen werden. - 

3. Jede Zensur i,,t aufgehoben; doch kunneri 
fü1• Theater {rnd LichtspiJle durch Gesetz- '.itb: 
weichende -Bestirnmungen getro,ffen werden. - 'Auch, '. 
~i~d zur. ßekämpfong _der Scln~nd- nnd Scinnutz-' 
literatur sowie zum Selm ti~ der J ngerid .bei öffent-· 
lichen Schan~tellungei1 mid Dar}>iet,ungen b,;ndes- · 
~esetzliche Maßnahmen' zuÜissig. 
t:> . ' . 

c) Bes_chränkungen der Freih_ensrechtc. 

Art. 147. 
, . Jm Fülle - ei,;er, dringenden Gefahr. ftti- den 

Sfaat oder sein·e Biirger können <lie im zweiten.~\ ll~ 
sghriitte anfgefiihrt~11 Freilwitsr~chte .mittels Ver~ 

Cordnnn~ d~r Bundesregierung den dmc1_1hesondere~ 

Art.·137.: 

Int Falle efoer dringenden Gefahr fiir de;1 
Stu.:~t oddt' seine Bürger können die Gründr~cht~ 
der p~rsiinli_chen,Frcihoit, cleslfai'isrechtes, der Ver 
e,i'n~- und V ~rsam~lungsfreiheit, des Brief-, Post-, '. 
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Gesetz vorgesehenen Beschriinkungen unterwerfen ' Telegraphen- und Fernsprechgeheimnisses und der __ 
werden. Ein~ solche Verordnung ist dem Bundes- Pressefreiheit mittels Verordnung der Bundesr<>gie- 1 

tage binnen drei Tagen und, falls er. nicht ver- rung· den durch besonderes Gesetz vorgeselwnen 
s;mmelt ist, sogleich nach seinem \Viederzusammen- Beschränkungen unterworfen werden·. Eine solche . 
tritt vorzulegen und unverzüglich außer Kraft zu Verordnung' ist dein Bunde;tao-e und dem Bundes- 

. b . . 

setzen, wenn es der Bundestag beschließt. rate hinnen drei Tasrcn und falls sie nicht ver- 
o . ' 

sammelt sind, sogleich nach ihrem "\Viederzusammen.: · 
tritt vorzulegen· und unverzüglich außer Kraft zu 
setzen, wenn es der Bundestag oder der Bundesrst 
beschließt.' · 

! 
i 11 
1\ r 

I 

Dritter Abschnitt. 

:\Virtschaftsfi'eiheit und :\Virtscl1aftsorganisation~ . 

Art. 148. 
.. Die Freiziigigkeit der. Personen und Güter 

. innerhalb des Bumlcsgehietes. istgewiihrlcistet. Ein 
schritnknrygen können. nm: durch Bundesgesetz an- - 
geordnet .werden. 

I·, 

Art. 149. 
1. Die Au'swandenrng ist m1,lH:sclrndet der Maß-.· 

nnhnten .zur Vlfrhindernrig der Steucrflneht durch 
Gesetz. gewithrleistet . 

., 2. Dei· Verlust cl~l' Staatshiirgerschaft (iir Aus 
wanderung wird durch Bundesgesetz geregelt. 

Art; 150 .. 
. 1. Jeder BuüdesangehGrige kr~nü · an jedem 

_ · Orte des Bundesgebiet~s seinen Aufenthalt und . 
.. _·, w· ohnsitz .nehmen.'Einschränkungen· \vercl~rl durch 

·- J3undesge_setz · bestimtil!., -. . ._.·· · - , · 
,_ 2., Jeder Bu,nd_esangeht5ri_gc kann .gemH.ß .d en 

- ·· bestehenden _Gesetzen. i111 -ganzen· B~mdesgeb_i~te · 
. Grundbesitz 6:rwe.rben ,und· sich nach 'Belieben: 'be 
ruflicl~. betätigen. ·. Die F;·eiheit de{· Berufäwithl - ist '.· 
nni; durch ~las Familienrecht beschriinkt. 

' ✓

'.-1 

...:._-' 

·Art .. 151. 
. · 1: Das Eigent~m :ist gewHhfleist<iL Doch karin 

, :a~s Gesetz im öffentlichen lriteresscBeschriinkungen I 
. ,-Belastnn.geri oder eine _-bestimfote Ausnim~g,des 

. Eige~tums vorsehen. 
· .-•.2. Die JTideikomtnisse sinchmfgeholJen,· neue - 

. . . -iihnli_cher ki·t. dürfen nicht 

Art. 134; . 
·1. Düs Eige11t_i1m: ist ge'withrlcistet,,, insö~vei~ ·. 

niclif das Gesetz BeschränkuriO"~n vorsieht: 
. , • - . . .. . 0 ' . 

_- I • \ •. , '., _ r· i
0 

,· • • •• 

2. Eriteigirnüg gegen den .Willen des Eigen-·• 
. 1 
tiimers i~t 11l11' ·gegen ;angemessene Entschiidigung j 
zuH.issig: Üt>ei: die. Höhe der ·Entsch!tdigung ,ent- I 

. , .. . ·. 1.·.,· · scheiden im · Streitfalle ·~ ab1Yesehen von: den, nn . 
Art 84, 3. Abs., vorgesehene~1' Kom1ni;siorien _;.' I ,j 

. die ordentlichen G:erichte; -. · · . · · · · ' _. · \ 
I 

3: pie Zwecke; zu 'denen enteignet ,verdeii" . ' ' ' 3. Di_e Zwecke, ZU· denen' Jnteigne't w:erde~ ··1 
wer9et1 · in· besonderen Gesetzen' testgesetzt. . kann', ,vei·den in• jrnsonderen. Gesetzen festgesetzt. 

J•• 

., 
. ·.,·~ ~'I".'~"°.':"":'! -, 



}D~s ,E t · · .. 
. •. > , . n eignnngsvcrtahre11 wird durch Bundes- 
~()s~t~e geregelt. 
).F >-4· In welchen Fällen auf Verfall oder Ein7 
z1eh11n .. . ., . ~;d .. g von Grgenstandcn als Ii olge emer rechts- 
. I r1gcn II 11 . . 1 ,,a ; ' .. ·am tmg erkannt werden kann, wirr 

··. urchG ·. . _ esetz bestimmt. 

DnR Enteignungsverfahren wird durch Bundes 

gesetz geregelt. 
4. In welchen Fällen auf Verfall oder Ein:.. 

ziehung von Gegenst1il1den als Folge einer rechts 
widrigen Handlung arkaunt werden kann, wird · 
durch Gesetz bestimmt. 

Art. 152. 
8 I 1· Die Arbeitskrnft steht unter dem besonderen 
<·c llltz~ des Bundes: 

· ~, . - 2· Der Sonntag und die staatlich anerk-annten 
• e1erbg 1 · . d '' e iaben der Arbeitsruhe zu dienen, von 
er A11snal · . , · -k'· . < unen nur durch Gesetz aestattet werden 

, . onne11. ., 

. g,, ... t:.;: Der Normalarbeitstag W;l'(l. durch Bundes 
··lri'aß 

111
:~:gesetzt und soll über das bestehende Aus- 

, · ··• ·. ausgedehnt werden. , 
]\,, · .. ~- Der Schutz der jugeridlicli'en Arbeiter, der 
un:ulenar~eit·und der niutterschaft sowi~ die Alters 
!~· , nvahderiversicberung der Arbeiter-wird gewähr- 
IStet. _ ·. · · 

des f), ~i.e besteh·endeu ges;~tzliclien Einrichtungen 
Uh. d · Arbeitsvertragsrechtes I des -Arbeiter:schutze,:" 

der , f S · . · • . Ver • · · an elbstverwaltung- ruhend.en Arbl~1ter- 
_~·.·•· - s1che1·u . . . . . . l An . · _ng, dann die Rechte der Arbeiter unt 
.. ·. gestellt · · , . · • . • · · C -Vert en rm Betriebe und endlich deren Bern s- 

.. lntiß~~~ungen' werden ausgebaut. und. verfassungs- 
. :.- ig gewährleistet - 6 . . .• . . . . 
recht .. Der Bund schafft ein einheitliches Arbeits· 

Art. 136. 
1. Die Arbeitskrnft steht unter dem besonderen 

Schutze des Bundes. 

A ·t- tss . , , - l • ,)V, . - 
.1 ·Da, ]7 • · •· · · - ·. . · 1 ·]> '· ' :ru·· s ~0alitionsrecht zur vVahrnll0' uru )es~L- . Ilg. i. ·. . . . . :-., 

jed, : < er Arbeits- und Erwerbsbedingungen iSt 
.··· . errn •1 ll . . · 

2 
':. n ge"'.~hrleistet. _ _ . . . , 

.. ·ei- · Alle Verahredun<1en, wPlche diese Fre1h1
•
1t 

· nzuschrä k t,_ • . • . • re.·cl t ,, t1 en oder zu Jwhmdern · suchen,- sind , 
·· 1 sw1d: · , ,· lJg. I 

.·. ·•w·,< 3· 1ndustrielle und Handelskor~litionenkönnen, >enn e a · ·. ·. . · · · ·Q, 8 as öffentliche Interesse fordert, · durch' 
. ·· . esetz d ]· . · . . - · I : · B • · . er fondeRanfsicht oder: der Leitung _durc 1 

• ttndesbel .. . , . . - · JiC1· · ···· > iorden unterstellt und besonderen öffent- · 
• len Pff h . . . ,· . . -. . . ,·. . . · , . ic ten und Last.cu unterworfen w?rdcn. ' 

Art. 124. 
Der Sonntag ist als 'I'ag der Arbeitsruhe und 

der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Die 
einzelnen Anordnungen. hierUber -sind mit Ruck 
sieht auf die in verschiedenen Gegenden bestehen 
den Sitten und Gebräuche durch die Gesetzgebung 
zn treffen. Unter der gleichen Rücksichtnahme hat 
diese auch zu bestimmen, welchen Feiertagen em 
gleichartiger Schutz zukomint. · 

3;-6. Vacat: · 

, Art. 136. 

. 2~ Die Vereinigungsfreiheit zur vVahrung und 
Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
ist für jederp.iann und alle Berufe gewährleistet. 
Alle Abreden ,und .Maßnahmen, .welche diese Fr~i-• 
heit einzuschritnk~n oder zu behindern suchen, sind 
rechtswidrig. 

3. Vacat; 

Art. 154. 
die p.~er Schutz. d~r wirtschaftlich Sclnvache;~ iSt 

/. ,_' _fh.cl~t ~lesSfaates.Sofern durch Gesetzgebnngs-· 

' ; . ~ ',.. 
,·:.,~\ -•>i .• '.. .. :- 
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oder Verwaltungsniaf.lnahmcn die wirtschaftliche 
Existenz eines Bevölkerungskreises odor der Bestand 
von •Wirtschaftsbetrieben· bedroht wird, hat der 
Bund, ohne die Entfaltung .der Produktivkräfte zu 
hemmen, auf die· durch Erwerbs- oder Arbeitslosig 
keit Betroffenen .Bedacht zu nehmen und flir deren 
Überführu~g in andere Erwe1;bs- und Arbeits- 

. gelegenheiten vorzmiorgen .. 

Art. 155. 
1. Die Steigerung der Produktion, die V er 

wertung der Naturkräfte und- die Ausbildung der 
Arbeitskräfte sowie die Organisation der Güter 
erzeugung und der Gi.iterverteilung sind Aufgabe 
des Bundes. D~ese Organisation ist tunlichst auf die 
genossenschaftliche Mitverwaltung und Beteiligung 
der Erzeuger und Verbraucher aufzubauen. 

2. Der Bund hat das Recht, zu diesem.Zwecke 
. einzelne Wirtschaftsbetriebs oder einzelne Zweige· 
der Volkswirtschaft in das Gemeineigentum zu über 
führen und ihre Verwaltung. unter der Mitwirkung 
der im Betrieb tätigen Arbeiter und Ai1gestell~en 
sowie der Verbraucher der Betriebserzeu()'nisse zu 

' 0 

organisieren. 

3. Der Bund hat auch das fü~cht, Zweige der 
Volkswirtschaft, ohne sie in Gemeineigentum zu 
übernehmen, unter die Aufsicht oder Leiturig_öffent 
licher Wirtschaftskörperschaften zu stellen, welclie 
RUS den Interessenten, . aus Vertretern· der Arbeiter 
und Angestellten, }~US Vert~·etern der· Verbraucher 
sowie aus Beauftragten des Bundes bestehen und 
elem. Bunde verantwortlich sind. 

· 4. Der Bund kann diese Rechte auch den 
Ländern -. oder Gemeinden übertragen oder unter 
Mitwirkung der Länder und Gemeinden ausüben. 

Art. 15ß. 
1. Der Bund hat die, wirtschaftlich tlitig·en_ 

Bundesangehörigen (Unterneltme1·,, Angestcllt.e .urid 
Arbeiter) in jenen wirts_chaftliehen und sozialen Ana 
gelegenheiten, die. sie betreffen, zur Mitwirkung an 

· dei: Gesetzgebung 'und Verwaltung heranzusiehvn.'. 
2: Zu <lies.em Zwecke werden durch-den Bund 

oder die Länder Berufsvertretungen eipgerichtct, 
in denen u'nternehmer 1111d Beschäftigte zu gleichen 
Teilen und Rechten .verfret.en sind. Die Aufgaben 

' und Befugnisse dieser Berufsvertretungen sind durch 
Gesetz festzustellen. 

3. · Durch Bundesgesetz werden die Berufs- 
. vertretung~n im' Verhältnis ZU ihrer wirtschaftlichen .. 

I • , 

·\
7acnt. 

Vacat. 

! 
.I 
l 
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una . Zt sozialen Bedeutung zu \Virtschaftskammern 
..... isarnm f 1ild·- . enge aßt .. Eine Bundeswirtsclrnftskamrner 
. . et den t'" 1' . . . . . ·allen . 8 anc igen Beirat der Bundesregierung in 

_ · Wirtschafts~ und sozialpölitischen Fr~1ge11. 

Vierter Abschnitt. 

Schutz des J{ulturlebens. 
· · a) Ehe und Familie. 

Art. 157. 
- · .' L Ffü cl S · · G b l Seine V .· . en ' taat, seine esetzgc ung 1111( 

tra _ ollziehung ist die Ehe ein bürgerlicher Ver- 
. g. Der l ·· . . • i_ecl. 

1 
.. • _ )urger he he 1%evertracr bedarf zu serner 

• •· it ichen G'l . k . - o I Bund 1 tig eit des A bsculussee vor den durc 1 

··. · · esO'eset d · • ) . . 
2
,o z . arnit betrauten Organe. 

Yo, .
1
: Jedermann bleibt es unbenommen, auch die - 

· Isc 1rift . · . . . . , - _ en seiner Religion zu erfüllen. · 

Vacat. 

Art; 158. 
·- · 1. Der El1 I 1· r· - I n .. 1 . I re]j ... . · : ~ esc 1 IC mng rnnn aus ,..11·u1H en < es 

- - giosen B 1 · . . - . .., liibd · - . e conntnissee oder eines religiösen b1:- 
.. es kein l 1· . 1 · · , 

2 
. . rec 1t iches Hindernis gesetzt were _en. 

ini' V, · Die Möglichkeit einer Tre111111ng der Ehe 
- .... • alle <le E' . . .. . . ist , ·· - s '-Jmverstandmsses herder Ehegatten 
a
11
~ru gewtihrlejsten. In welchen F1ille11 die Ehe 
/ lohne z . -· - zu t . ustimmnng eines der beiden Ehegatten 

·- ... b. - rennen i··t b . - I - • • .: eid • - M , estnnmt das Gesetz. Doc 1 ist m 
- · ·. en Fäll . · . der _ en auf die Versorgung der Kmder aus 

• ·. getrennt El - . . . 1· I Be. ·a I . en le durch ihre Eltern gesetz lC l 
-·. - ... ac it _- ·- . zu nehmen. 

Vacat. 

l) _ .- . Art.159. . . 
i3°etzg' tll nnehelichen Kindern sind dnrch di~ Ge~ 

· 1·· e ung die I · I - · · f ·1 I 'b '" )ehe . g eic ien Bedmgungeti . Ur· 1 ire e1 ,. · 
- - •· ' . seehs \ · · · · I · z11. 

8 1
.- c ie und gesellschaftliche Entw1ck ung 

.ciaffen· . . · · wie. den ehelichen. ~ . . 

Vacat. 

b) Religion ... 

I ,_ Art. lGO. 
. . . nnerh ll ··1 · . · · _ . . ,Yolle G ·. . a > r es Bundesgebietes stel_it 3ederruarn1 
.d·, .. lanben . 1 ... ' . ' - 11 v. ·1 't· . es l:er ·... s- und Gew1ssensfrrnhmt,vo C t_1e1 iei 
> . - .. -Jgiosen' ]) I· • • · · .. fl' 1· I -11nd hi• . Je_rnnntmsses sowie der o ent JC 1en 

. .. . <tllshche. 1) 1· . .. - . . . . . I n11t ·1 . 11 u' JO'JOnsubnno· zu so_fern d.JC:,.e nJC. it 
. ..- . ( er "ff · 0 

. . .. · o , \ln;e ... O entliehen Ordnnngoder den guten Sitten 
- ~einb•ir · 1· · 

: , , ' Sill(. 

~rt. 119. 
1. Innerhalb des Bu1Hlesgehietes steht je<ler 

mai'.n ~olle .Glau~e~s- ,und Gewissensfreiheit, voHe 
Freiheit des rehg1ösen Bekenn. t. niss.es so,. · · 'l . - . , vte ( er 
öffentlich.en m~ct hii~slichen. Religionsübung zu, 
sofern . diese _mcl_it nut der öffentlichen .0~r.lriung 
oder der guten S1tten unvereinbar sind; 

_ 2. Die ReligionsUbunO' steht unterstaatl'l , o _. . 1c 1em 
Schutze., - . · , . · :-- .· 

. C ... _ Art. 161. __ 
Itecfo '. Der?enuß der bürgerlichen und po)itischcn 
1 ·,> e · 80':"1e <lie · Zulassnrw zu de,; öffentlichen 

0 

Ai-t.120:- 
1. Der Genuß der biiro-erlichen und r>ol·t· 1 0 · I JSC lell 

· l1echte sowie die Zula$Stl110' zu · den o"ffe tl· } . _ .. o , . .n 1c ien 
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Ämtern ist von dem Religionsbekenntnis unab 
hängig; doch darf den staatsbürgerlichen Pflichten 
durch das Religionsbekenntnis kein Abbruch ge 
schehen. ~ 

2. Niemand ist verpflichtet, seine religiöse 
Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben 
nur so weit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu 
einer -Religionsgesefüiclrnft zu fragen, als davon 
Rechte und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich 
angeordnete statistische Erhebung dies erfordert· 

3. Niemand 'darf zu einer kirchlichen Hand 
lung, zur Teilnahme an einer kirchlichen Feierlich 
keit oder an religiösen Übungen gezwungen werden. 
Zu gerichtlichen oder sonstigen behördlichen , 
Zwecken darf· keine religiöse Eidesformel benutzt 

- werden . 
. ! 
!,.I Art. 162. 

Ämtern ist vom Religionsbekenntnisse mrnbhiiligig;. · 
doch dad' den staatsbiirgcrlichen Pflichten c1nrch 
das Heligionsbekenntnis kein Abbruch geschehen. 

2. Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung, 
zur 'I'eilnnhmo an einer kirchlichen Feierlichkeit oder 
an reliziöscn Übung' en o·ezwnrwen werden, sofern ~ , b b 

m· nicht der nach dem Gesetz hiezu berechtigten 
Gewalt anderer untersteht. 

Art. 121. 

) ' 

1. Staat und Kirche werden getrennt. 

: , _ 2. Die Freiheit der Vereinigung Zll Religions 
gesellschnften wird gewährleistet. Der Zusammen 
schluß von . Religionsgesellschaften innerhalb des · 
Bundesgebietes unterliegt keinen Beschritnku11ge11. 

I 

3. Jede Religionsgesellsclnift ordnet und ver- 
- waltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb 
der gesetzlichen Schranken. Sie verleiht ihre Ä.mter 
ohne Mitwirkung d_es Staates oder der.bU~gerlichen 
-Behörden. · 

1. Die ,Freiheit der Vereinigung zu Religions- ' 
gemeinschaften wird gewährleistet Der Zusammen 
schluß von Religionsgemeinschaften in1i"erhalb des 
Bundesgebietes unt'erliegt keinen Beschränkungen. 

2.'. Jede Religio,nsgemeinschaft ordnet und ver 
waltet ihre Angelegenheiten einschließlich der V_er: 
leihung und Entzieht1ng il{rer Äm,ter selbsfündig 
innerhalb der Schranken des für alle. verbindlichen 
Gesetzes. Sie wird dem Staate gegenüber und iiber- 
haupt im rechtlichen Verkehr ausschließlich durch 
die nach ihrer Verfassung hiezu berufenen. Organe 
vertrete 11. 

3. Die .bürgerliche Rechtsfähigkeit der bisher 
staatlich anerkannten Religionsgei~ieinschaften, "ihrer 
Anstalten, Stiftungen, Gerneindon, Vereine oder 
sonstigen Körperschaften bieibt unberührt- Die 

. bürgerliche Rechtsfähigkeit anderer Religions_ 
gemeinschuften richtet sich nach den Vorschriften_ 
des bi.irgerlichen Rechtes. ' · 

4. Die Rechtsfähigkeit der Heligionsgesell- 4.' Die bisher staatlich anerkannten Religions-' 
schäften richtet sich 'nach den .V orschrifte~1 des · _ gemeinschaften, ihre Anstalten, Stiftungen, Ge~· 
bürgerlichen Rechtes über die Rechtsflthigkeit der · meinden, V ereine oder sonstigen Kö1·1)ei·schaften 
Vereine. bleiben solche - des. öffentlichen Rechtes. Anderer'. 

-· Religionsgemeinschaften ist die öffentliche Rechts~ 
I i l · . ~ 

fähigkeit auf ihr Ansuchen. zu gewähren, _ wenn sie . 
durch ihm Verfi;ssung und die Zahl ihrer Mitglieder 
die Gewähr. der Dauer bieten. - 

5. Schließen sich mehrere · Religionsgemein 
schaften dieser Art zn einem Verbande zusammen, 
so wird auch dieser Verband auf sein, Ansuchen als 
Uffentlicb-rechtlicher anerkannt. . . , 

G. Die Relig-io~sgemeinschaften, die sol~h; des 
öffentlichen Rechtes sind, sind berechtigt, Abgaben 
einzuheben. Zur Einbr,ingung solcherAbgaben wird, 

:• 
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wenn sie mit behördlicher Zustimmung auferlegt 
sind, die politische Exekution gewährt. 

7. Bei Neneinfiihrung solcher Abgaben sind die 
staatlichen Steuerlisten zur Grundlage zu. nehmen. 

I 
! 
I 
1 

I 
. ~ 

Art. 1G3. 
·a Alle hishor auf Gesetz Vertraz oder heson- 
. eren R . ' " . d . . _ echtshtel beruhenden LeistunO'cn des Bnndes, 

R
er_ Bnndesliinder oder der Gem:inden an die 
elio-io · 1 · 0 nsgese Ischaften werden a.ufgehohen. 

r 
I 
I 

Art. 164 .. 
s . })en Ang'ehörigen des - öffentlicl1en Dienstes 

13°"'
1: ~er \Vehrmacht ist die nötige, freie Zeit zur. 

. efr1ed10-u. ·1 . . . 1 f . .. 9 ug 1 urer religiösen Bee iir 111sse zu ge- 
. -Wahren. · 

Art. 122. 
1. Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen 

Rechtstite,n hernhernlen Staatsleistungen an Re 
ligio_nsgemeinsdiafte1i können mit deren Zustim 
mung durch Gesetz abgelöst werden. . 

_2. Das Eigentum und andere Rechte der Reli- 
. gionsgemcinsclmften, religiösen Vereine.. Anstalten, . 
Stiftungen, Fond", Gemeinden und Körperschaften 
an ihrem für Knltus-, Unterrichts-, Wohltätigkeits 
und sonstige Zwecke bestimmten Ver1nögen werden 
gewährleistet. 

Art. 1G5. 

0 
• ~oweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und. 

I
~eel~s~rge in öffentlichen Anstalten· besteht, sind die 
"e 1g1 · 

II
. on_ sg_ esellsohaften zur Vornahn_ 1e refürWser a dl 'J 

· n Utwen zuzulassen, wobei jeder Zwaug fern- 
znhalten ist. 

Art. 125. 
Den Angehi.irigen des öffentlichen Dienstes 

sowie der ,Vehnnacht ist. die nötige freie Zeit zur 
Erfüllung ihrer religiösen Pflichten zu gewähren. 

i , 
1 
j 
i 

Art. 123 .. 
Um Gottesdienst 'und Seelsorge im Heer, m 

Krankenhliusern, Strafa'.1stalten . oder sonstigen 
öffentlichenAnstalten, zu sichern, sind die Religions-, 
gemeinschaften. zur Vornahme religiöser Ha11d 
lungert zuzulassen. Hiehei ist jeder Zwang fern- 
zuhalten .. 

, 
l I. 
I 
I 
I 
' 
1 j .. 
! 

l 
I 
I 
! 

c) Kunst und Wissenschaft. 

Art. 1G6. 
s_ id _fDi~ Kunst, die Wissenschaft und ihre Lehre 

· n rei und stehen unter demSchutze desStaates. 

Art. 167. 
u a·•· 1· Die Denkmiiler der Kirnst, der Geschichte 
n der N t · · - . F l v k a ur, die Land_schaft und ,_der . 1 rem( en- 
er ehr ; " · . -· ·. ·. ·a St . · gemeiJen den Schutz und die Pflege es 

K aates. · , · 

. .. 2·- Der13nnd hat dieA•bw0ndermia der Schätze von K: . .. . t, 
unst und Wissenschaft in das Ausland zu 

YerhUten.. , ' , 

d) Schule und Unterricht. 

Art. 168. 
\fUllurEs . ~esteht aHgemeine Schulpflicht. Ihrer Er 
' ·_lil , ig dient· grundsätzlich die .allgemeine öffent- 
c ie Volk l -· . . . . . , - . 

lt d. · . sse rule nut mindestens acht Schul.Jahren 
n die ahJ' · ·. . · ,· · 'V 
11

-- · . 118 __ 0 te.ßende Fortbildungsschule b1_s · zum . 
- 0 endet1 · . - . ·· ·· . ·· di, 'L' en · 8. Lebens.iahre. Der Unterrwht uncl 

e ehr · l • · • · · . . · nutte smd. unentgeltlich zu gewähren. 

Art. 128. 

,. ' ?·. Jeder. Jfoncl~sangehörige ist berechtigt,. 
U nternchts- nnd _ Erziehungsanstalten zu · griinclen 
urirl . an solchen Unterricht zu erteilen, wen ii er 
sciiie Befähigu_ng hiezu in ge~etzlicher 'Weise nach- 
g~wiesen hat. · 

I· -; 
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Art. 1 G9. 

Private Schulen als Ersatz für öffentlichs 
'Schulen· bedürfen der Genehmigung des Bundes 
und unterstehen den Bundesgesetzen. 

2. Dem Bunde steht die Schulaufsicht iiber 
das g~sarnte Ilnterrichts- .und ErzichungsweRen 
durch seine Organe zu. 

3. Es besteht allgemeine Schulpflicht. Ihrer 
ErfüHnng dient grundsätzlich die Volksschule mit 
mindestens acht Schuljahren und anschließend die 
Fortbildungsschule bis zum vollendeten 18. Lebens, 
jahre. 

' : 
'i 

! 

Art. 170. 
1. In allen Schulen ist sittliche Bildung, staats 

hiirgerliehe Gesirninng und berufliche 'l1iichtigkeit 
zu erstreben ... 

2. Beim Unterricht in öffentlichen Schulen ist 
Beel acht zu nehmen, cfaß clie Empfindungen Anclers 
denkemler nicht verletzt werden.· 

3. Staatshiil'gerk1111de und Arbeiümntc,nicht 
sind Lehrfächer der Schulen. Jeder Schiiler r1:hlllt 

· bei Beendigung der ScltulpflicLt einen Abdruck der 
Verfassung. 

Art. 12~. 
1. In allen Schulen ist sittliche Bildung, stnats 

bürgorlicho Gesinnung und heruflidw 'l'iichtigkeit 
im Geiste des deutschen Volkstums und dm· Völker 
versöhnung zu erstr~ben. 

2. Beim Unterricht in Uffentlichen Schulrn ist 
Bedacht zu nehmen, daß die Empfindungen Anders 
denkender nicht verletzt werden. 

!L Staatsbürgerkunde und Arbeitsunterricht 
sind Lehrfach er der Sehn len: J ecler Sch ii ler erhält 
bei Beendigung der Schulpflicht einen Abdruck der 

b . 0 , 

Verfassung. 

Art. 171. 
' . .1 .. Von staatswegen wird weder Religions~ 

1rnterricht erteilt, noch fiir die Ausbildung von Sc~il 
sorgern irgendeiner Heligion gesorgt. Doch ist an 
den öffentlichen Volksschulen den Kindern Gelegen 
hcit zu geben, an dem' von clen Religionsgesell 
schatten veranstalteten Reliaionsunten-icht teilzu- 

• • i::, 

nehmen. 
· 2. Die 'I'eiluahme der Schüler an diesem 

Religionsunterrichte sowie an kirchlichen Veiern 
und Handlungen bleibt der Willenserklärung des 
jenigen tlberlnsson, der über die religiös(;·Erzi~hung 
des Kindes zu bestimmen hat. 

Art. 130. 
1. Der Religionsunterricht ist ordentliches 

Lehrfach an allen Volks- und Mittelschulen. Seine 
Erteilung wird im ,v ege der Sclmlgesetzgehung 

· geregelt, wobei die Üherei,istimnrnng mit den Grund 
sätzen der betreffenden Religionsgemeinschaft zu 

·. wahren ist. 

2. Kein Lehrer an öffentlichen Schulen kann 
wider seinen erklärten · \Villen zur Erteilung des 

. Religionsunterrichtes oder zur Vornahme kirchlicher 
V enichtungen henmgezogen werden. 

3. Es sind Einrichtungen zu treffen, damit 
jedem Schulpflichtigen Gelegenheit geboten werde, 
Religion~unterricht zu empfangen .. Die Religions 
gemeinschaften haben das- Recht, fur den Religions 
unterricht in. den Schulen Sorge zu tragen und ihn 
zu beaufsichtigen. Dern obersten Aufsichtsrechte des 
Staates darfdadurch kein Abbruch geschehen. 

4. Die wissenschaftliche. Heranbildung der 
Kandidat~n des geistlichen Standes wird von der 
betreffenden , Religionsgemeinschaft.· geregelt und 
geleitet. 

5. Die theologischen Fakultfücn an den .Hoch 
schulen bleiben erhalten. 
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Art. 1 72 .. 
. Fiir den Zugang minder _Bemittelter zu den 

· mittleren und höheren Schulen sind durch Bund, 
Länder und Gemeinden öffentliche Mittel bereit 
zustellen. 

Vac~t. 

e) Schutz der Minderh~iten. 
Art. 173. 

L · Keinem -Bundesangehörigen werden im 
· freien Gebrauch irgendeiner Sprache im Privat 
oder Geschäftsverkehr, bei der Betiitignng der 

~ ,. . reiigiöse!1 Überzeugung, in der Presse oder in 
- eonstigen Veröffentlichungen .oder in allgemein zu 

gänglicl?-en V ersammlungen Bsschränkungen auf- 

1

:1·...- . , erlegt, 
2 .. Durch Gesetz wird vorgesorgt, daß den 

nicht deutsch sprechenden Bundcsengehörigen an 
I - gemessene Erleichterungen · zum Gebrauch ihrer 
1 Sprache in Wort und Sch;ift bei den Gerichten 

(,, 
! 
' 

geboten werden. 

! 
I ! . 

Art. 174. 
·. Bundesangehörige, · die nach Nntionalität, 

Spi·ache· oder Religion einer Minderheit angehören, 
Jrnbe~ ·das gleiche Recht' wie die der Mehrheit An 
·gehörenden, in den· auf ihre eigenen Kosten er 
richteten Wohltutigkeit·s-, :Religions-, 'Unterrichts-, 

. Ei:~iehungs- und sonstigen Anstalten ihre eigene" 
!:---~, Sprache· nach Belieben z~. gebrauchen und ihre 
i' ~ Religion frei zu üben. v· 
I 
I 

I 
I 

Art. 175. 
·· .\Vo eine verhältnisniäßisr beträchtliche Anzahl . . 0 . . . 

. von ·Bnnclesangehöi·igen wohnt, die einer 1\iinclerheit. I . '~-~ch Nationalitiit, Sprache oder Religion angehört, 
! . sind von all~n- Beiträgen, die 'etwu fllr Erziehungs-, ! . Religions- oder, \V ohltntigkeitszwecke aus öffent- 

lichen: Mitteln zuo·ewenclet werdefl ;1iesc Minder- 
· .. - . . 0 , . . ' ' 

.heiten angemessen zu beteilen. 



Achtes Hauptstück. 

Von den - Garantien der Verfassung und Verwaltung. 
Erster Abschnitt. 

Der Ycrwaltungsgel'ichtsliof. 

Art. 144. 
Wegen Rechbwerleti11ng durch die Entscliei 

.dung oder· Verfügung ~:iner Varwaltungsbehörde . 
· ,d,es Bun<les_ oder eines Lai;des entscheidet der Ver- 

' . 

· waltungsgerichtshof. 

Art. 144. 
Wegen Rechtsverletzung durch die Entschei 

dung oder Verfiig-ung einer Verwaltungsbehörde 
des Bundes oder eines Landes entscheidet nach Er 
schöptuug des administrativen Instanzenzuges der, 
Verwaltungsgerichtshof . 

. Art. 145. 
1. Der Verwaltungsgerichtshof hat in der Regel 

. nur ii bei; Beschwerde der Parteien zu erkennen. • 
2. Doch kann, wenn die Entscheidung oder 

Verfügung einer Landeebehörde die Interessen des 
Bundes verletzt, .auch die Bundesregierung, wenn 
die Entscheidung oder Verfügung einer Bundes- 
behörde die Interessen eines Landes verletzt,· die 

.~ 
- betreffende · Landesregierung 
gerichtshof anrufen; 

den Verwaltungs- 

Art. 1'46. 
Von der Zusfändigkeit des Verwaltungs 

gerichtshofes sind ausgeschlossen die Angelegen 
heiten r 

' 1. über die den ordentlichen Gerichten die 
Entscheidung zusteht ; 

2. die zur Kompetenz des Verfassungsgerichts: 
, hofes gehören; 

3. über die eine Kollegialbehörde, der 
wenigstens ein Richter angehört, zu entscheiden 
oder zu verfügen hat; 

· · , 4: in denen · und insoweit die Vsrwaltungs 
. "behörden nach freiem Ermessen vor-zugehen haben. 
; , ·., ' . ~ -· . 

Art.147. , - 
Zum Schutze der Interessen des Bundes kann 

· die Bandesregierung gegen Entscheidungen und 
·verfüg~ngen von Landesbehörden a~ch dann den 
-Verwaltungsgerichtshof anrufen, wenn · die Ent- 
scheidung oder V erfügultg nach freiem Ermessen 

. zu. treffen war.' ' t 

' I 
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Art. 148. 
In allen Fiille11,· in denen der Vorwnltungs 

ge>richtshof von dell Parteien angcrnfrn werden kann, 
hat der nd miuistrative Instanzenzng in Angcl<)gen 
heiteu des selhstUudigen Wirkungskreises der Länder 
noch vor der Entscheiclung der Landesregierung, 
in den: iibrigcu Angelegenheiten noch vor der Ent 
scheidung der Bnnclesregi~r_ung zu enden, sofern 
nicht in den ersteren Füllern die Landesrcgiernng, 
in den letzteren die Bnndesrcgiern11g i11 erster L1- 
stanz zu entscheiden hat. 

Art. 149. 
1. Das stattgebende Erkenntuis des V erwal t11 ngs 

gerichtshofos bewirkt die A 11fhebung der rechts 
widrigen Entscheidung oder Verfügung. 

2. Die Verwaltungsbehörde ist bei der 11e11 zu 
treffenden. Entscheirlung 
Rechtsanschauung des 
gebn11den. 

B. Der Verwaltm1gsge1·ichtshof kann 'in der 
Sache selbst entscheiden. 

· orler Verfügnng au, die 
Verwaltungsgerichtshofes 

• 
Art. 150. 

1. Der Verwaltungsgerichtshof hat seinen Sitz 
in der Bnn<leslrnuptstadt Wien. 

2. Er besteht aus einem Präsidenten, einem 
Vizepräsidenten und der erforderlichen Anzahl von 
Senatspräsidenten und Räten. 

3. Wenigstens die Hälfte der Mitglieder muß 
die Eignung. zu_m Richteramte haben. 

Art. 151. · 
DerPräsident, der, Vizepräsident und die Mit 

glieder des Verwaltungsgerichtshofes. werden auf 
Vorschlag der Bundesregierung vom· Präsidenten 
des Bundestages ernannt. 

\: 

Art. l 52. 
Die näheren Bestimmungen über die Ver 

waltnngsgerichtsbarkeit erfolgen durch Bundes-· 
gesetz. 

/ 
zweiter Abschnitt. 

Der Ve.rfnssungsgericlttshof. 

Art. 153. 
Der Verfaasungsgorichtshof m Wien ent 

scheidet alle Rechtsstreitigkeiten .zwischen . den 
Ländern sowie zwischen einem Laude und dem 
Bunde. 

" -- 

', ~- - 
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. Art. 154. , 
.·Er entscheidet ferner: Kompetenzkonflikte 
a) zwischen Gerichten und Verwaltungs 

behörden des _Bundes ode!' der Länder ; 
· b) zwischen dem Verwaltungsgerichtshof und 

den ordentlichen Gerichten; 
_ c) zwischen Landesregierungen untereinander 
sowie zwischen einer Lnndesrcgieruug und der 
Bundesregieru ng. 

Art. 15f>. 
1. Der Verfassungsgerichtshof entscheidet über 

Gesetzwidrigkeit von Verordnungen einer Bundes 
oder Landesbehörde auf Antrag eines Gerichtes; 

Über Gesetzwidrigkeit von Verordnungen ·einer 
Landesbehörde auch auf Antrag' der . Hundes 
rez'iernns : 

0 -·"'' 

Uber Gesetzwidrigkeit von Verordnungen der 
Bundesbeliördcn auch nuf Antrag einer Landes 
regierung. 

2 .. Das stattgebende Erkenntnis des Ver- .. 
fassungsgerichtshofes bewirkt die Auf'hebnng der 

·: gesetzwidrigen Verordnungen und verpflichtet die 
· erlassende Behörde z111· · unverziiglichen Kund 
machung der erfolgten Aufhebung: 

Art. 15G. 
1-. _ · 1. Der Verfussungsgerichtshof entscheidet über 

r __ _. · die Verfass11;1gtm1Hßigk~it oder V cl'fassnngswidrig 
keit von Landesgesetzen nuf Antrag der Bundes- 

1 rea-iernnbo-. über Verfassunuswidrizkeit von Bundes- 
-~ · 0 b 

, gesetzen auf Antrng einer Landesregierung. 
. 2. Der Antrag auf El'kei{ntnis übel' die Ver 
. -fo8sm1gsmii.11igkeit von Gesetzen· kann jede1~zeit ge 
. stellt werden'; er ist sofort <lei' Uegiern_ng, welche 
das Gesetz kuudgcmacht hat, bekanntzugehen. 

3.' Wen11 das Erkenntnis. des Verfassungs 
gericht'shofos auf Verf':-1ss1~11gswi<lrigkeit" lautet, so 
bewirkt. es -die Aufhebung des Gesetzes und ver 
pflichtet die Regierung, welche das. Gesetz · kund- 

,;_,_ , gemacht hat, zur Verlautbarung der erfolgten Auf-. 
heliung in ihrem Gesetzblatt. 

4. Der ,V erfassnngsgerichtshof ist bei de!' Pl'ii 
fung der \T erfassungsmUßigkeit von Gesetzen n n 

-keinerlei Schranken gebunden. 

Art. 157 .. 
Der V crfassungsgcrichtshof entscheidet Uber 

Anfeclrtungen . v9n Wahlen · zum Bundestag, zum 
Bundesrat und zu den. Landtagen , und· .Uber den 

.,, . ) 

I 
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Antrag einer ·dieser Vertretungskörper auf E1: 
klänrng · des Mandatsverlnstes einer . seiner Mit 
glieder. 

·' 

! ' 
:\ 

Art. 158. _ 
1. Der Verfassungsgerichtshof entscheidet Uber 

die Verantwortlichkeit: · 
.a) des Bundespräsidenten; 
b) der Mitglieder der Bundesregierung und der 

ihnen hinsichtlich der Verantwortlichkeit gleich 
gestellten 01;gane; 

c) der Mitglieder der Lnndesregierung und 
der ihnen hinsichtlich der Verantwortlichkeit gleich 
gestellten· Organe, u. zw.: 

wegen vorsätzlicher-oder grohfahrlH.ssiger Ver 
letzung der Bundesverfassung durch den Bundes 
präsidenten auf Antrilg der Bundesversammlung ; 

wegen vorsätzlicher oder grobfalnlässiger 
GesetzeRverletzung der genannten Bundesorgane 
durch ihre Amtstätigkeit auf einen Anti'.ag des 
Bundestages und wegen vorsützlicher oder grobfahr 
lässiger ~eset:z..esverletzung der genannten Landes-_ 
organe durch ihre Amtstätigkeit auf Antrag des 
znsUindigen Landtages ; 

und über <lie Verantwortlichkeit des Landes 
hauptmannes, seiner Stellvertreter und des Landes 
amtsdirektors wegen vorsätzlicher und grobfahr- . 
lässiger Gesetzesverletzung durch "'illre Amtstittig 
keit öder wegen Nichtbefolgung der Verordnungen 
oder sonstigen Anordnungen der Bundesregierung 
auf deren Antrag. 

2. Das verurteilende Erkenntnis des Ve.rfas 
snngsgerichtshofes hat auf Verlust des Amtes, unter 
besonders erschwerenden Umständen auch auf Ver 
lust der politischen Rechte zu lauten. 

Art. 159. 
1. Der V erfassungsgerichtshof entscheidet il ber 

Beschwerden ·_ wegen . Verletzüng eines der im 
siebenten Hauptstück gewährleisteten Rechte durch 
eine Behörde nach Erschöpfung des admiuistrntiven 
I nstanzenzuges. _ 

2. Das 'stattgebende Erkenntnis des Verfns 
sungsgerichtshofes bewirkt die Aufhebung der ver-· 
Iassungswidrigen Entscheidung öder Vertilgung. 
Die Bchörclen-sind bei der nen zu treffenden Ent 
scheidu 1;g oder Verfügung an die Rechtsanschauung 
des Verfassungsgerichtshofes gebunden.· 

Art. 160. 
1. Der Verfassungsgerichtshof in Wieii besteht 

aua einem Präsidenten, einem Vizepräsidenten, vier 
zehn Mitzliedern' und acht' Ersatzmitgliedern. . 
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__ pt· Priisident, der VizeprUsident, sieben ··~ .t und vier Ersatzmänner werden vom 
Bt~~i ·sti;; sieben l\Iitglieder und vier ·Ersatzmit- 

,•~z,..i~~.'..': 
gliejWr: 'vorn Bundesrat auf Lebensdauer gewiihlt. 

Art. 161. 
1. Der Präsident des Vertnssungsgerichtshofes 

steht im Range des Bundeskanzlers, der Vizeprä- 
sident im Range eines Bundesministers. , 

. 2. Das Amt der Mitglieder. des Verfassungs 
gerichtshofes ist, soweit nicht Mitglieder als ständige 
Referenten fungieren, ein Ehrenamt .. Die ständigen 
Referenten werden in einer Plenarvenmmmlung des 

· Gerichtshofes aus der Mitte seiner Mitglieder ge 
wählt. 

Art. 162. 
Die nähere Organisatio11 und. das Verfahren ' 

des :Verfassungsgerichtshofes wird durch · Bundes 
gesetz geregelt. 
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